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1 Ausgangslage 

1.1 Zweck der Planung 

Die Planungsvorlage dient der Revision der Nutzungsplanung Siedlung und Kulturland der 

Stadt Bremgarten. Die noch rechtskräftigen kommunalen Planungsinstrumente werden inhalt-

lich und formal überprüft und vereinigt, dem übergeordneten Recht angepasst und mit den kom-

munalen Entwicklungszielen in Übereinstimmung gebracht. 

 

Seit dem Gemeindezusammenschluss am 1. Januar 2014 gehört Hermetschwil-Staffeln zur 

Stadt Bremgarten. Die rechtskräftige Nutzungsplanung von Bremgarten wurde am 17. Ja-

nuar 2008 beschlossen und am 5. November 2008 genehmigt, die rechtskräftige Nutzungspla-

nung von Hermetschwil-Staffeln am 30. November 2001 beschlossen und am 16. Oktober 2002 

genehmigt. Der Planungshorizont von 15 Jahren (Art. 15 Bundesgesetz über die Raumplanung 

[RPG]) ist in der früheren Gemeinde Hermetschwil-Staffeln erreicht. Eine Gesamtrevision der 

zusammengeschlossenen Gemeinde Bremgarten ist hinsichtlich einer einheitlichen Regelung, 

der Anforderungen aus dem am 23. August 2017 vom Bundesrat genehmigten, neuen kantona-

len Richtplan sowie dem neuen Raumplanungsgesetz, welches seit dem 1. Mai 2014 in Kraft 

ist, begründet.  

 

 

1.2 Anlass zur Revision Nutzungsplanung 

Seit Inkraftsetzung der letzten revidierten Nutzungsplanungen haben sich diverse bau- und pla-

nungsrechtliche Vorgaben geändert. Die wichtigsten übergeordneten Gesetze und Verordnun-

gen haben folgenden Stand: 

- Bundesgesetz über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG) vom 22. Juni 1979 

(Stand: 1. Januar 2019). 

- Gesetz über Raumentwicklung und Bauwesen (Baugesetz, BauG) vom 19. Januar 1993 

(Stand: 1. Januar 2022). 

- Bauverordnung (BauV) vom 25. Mai 2011 (Stand 10. November 2021). 

 

Das geltende kantonale Recht (BauG / BauV) ist auf die interkantonale Vereinbarung zur Har-

monisierung der Baubegriffe IVHB angepasst. Entsprechend müssen in der neuen BNO der 

Stadt Bremgarten die Begriffe und Messweisen der IVHB übernommen werden. Das neuste 

kantonale Recht umfasst im Wesentlichen folgende Themen, die in die kommunale Nutzungs-

planung integriert werden müssen: 

- Das kantonale Baugesetz und die Bauverordnung sind auf die interkantonale Vereinbarung 

zur Harmonisierung der Baubegriffe (IVHB) vom 22. September 2005 angepasst. Entspre-

chend sind in der aktualisierten BNO Bremgarten basierend auf § 50a BauG und § 16 BauV 

die neuen Begriffe und Messweisen zu übernehmen. 

- Gestützt auf Art. 36a GSchG galt bezüglich der Gewässerräume bis vor kurzem der revi-

dierte § 127 BauG, worin die Abstände geregelt sind. Die zulässige Gestaltung des Gewäs-

serraumes wird in Art. 41c GSchV definiert. Das Verwaltungsgericht des Kantons Aargau, 

hat festgestellt, dass die Umsetzung der Gewässerräume mit der am 1. Mai 2017 in Kraft ge-

setzten Änderung des Baugesetzes noch nicht ausreichend grundeigentümerverbindlich 
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erfolgt ist. Die Revisionsvorlage wurde betreffend den Gewässerraum gestützt auf die kanto-

nale Arbeitshilfe zur Umsetzung der Gewässerräume vom November 2022 angepasst. 

 

Am 23. August 2017 hat der Bundesrat die Gesamtrevision des Richtplanes (Beschluss des 

Grossen Rates vom 20. September 2011) und die Anpassung des Kapitels Siedlung (Beschluss 

des Grossen Rates vom 24. März 2015) genehmigt. Die am 3. März 2013 vom Stimmvolk ange-

nommene Revision des Raumplanungsgesetzes hatte u. a. dazu geführt, dass der Richtplan 

des Kantons Aargau angepasst werden musste.  

 

Die neuen Richtplankapitel S1.2 Siedlungsgebiet und S 1.9 Wohnschwerpunkte wurden vom 

Grossen Rat am 24. März 2015 beschlossen. In Bremgarten wurde im kantonalen Richtplan 

kein zusätzliches Siedlungsgebiet festgesetzt. Das Siedlungsgebiet bezeichnet die Gebiete, in 

denen die bauliche Entwicklung im Richtplanhorizont (25 Jahre bis 2040) stattfinden darf. Bau-

landreserven sollen auf den Bedarf der nächsten 15 Jahre ausgerichtet und über die Gemein-

degrenzen hinaus abgestimmt werden. Im Richtplan ist der Wohnschwerpunkt Nr. 3 Bremgar-

ten West (Gebiet Bärenmattächer / Isenlauf) festgesetzt. 

 

Die wesentlich veränderten Verhältnisse und das Ziel einer einheitlichen Regelung bildeten den 

Anlass, um die Planungsinstrumente der Stadt Bremgarten und der ehemaligen Gemeinde Her-

metschwil-Staffeln materiell grundsätzlich zu überprüfen und zu revidieren sowie formell zusam-

menzuführen. 

 

 

1.3 Planungsbestandteile 

Die Vorlage besteht aus dem folgenden beschluss- und genehmigungspflichtigen Inhalt: 

- Bauzonenpläne 1:2ó500 (Ortsteile Bremgarten und Hermetschwil-Staffeln) 

- Kulturlandplan 1:5ó000 

- Bau- und Nutzungsordnung (BNO) 

- Reglement für das Bauen in der Altstadt (RBA) 

 

Den Planungsarbeiten zur Gesamtrevision der Nutzungsplanung vorangehend wurden ein 

Kommunaler Gesamtplan Verkehr KGV sowie ein Räumliches Entwicklungsleitbild REL (inklu-

sive Innenentwicklungspotential-Abschätzungen gemäss Richtplankapitel S 1.2, Planungsan-

weisung 2.2) erarbeitet, damit die rechtlich geforderte Abstimmung der Siedlungs- und Ver-

kehrsentwicklung (§ 13 Abs. 2bis BauG, § 2 Abs. 1 BauV, § 4 Abs. 2 BauV) in optimaler Weise 

erfolgen kann. Als Grundlage für die Überprüfung von Schutzzonen und Schutzobjekten wurde 

ein Inventar Natur, Landschaft und Kultur erstellt. Die Inventarisierung erfolgte im Sommer 2018 

durch arcoplan klg. Die inventarisierten Objekte sowie weitere Grundlagen sind im Grundlagen-

plan Natur, Landschaft und Kultur dargestellt. 

 

Übersicht über die weiteren erarbeiteten Planungsgrundlagen: 

- Kommunaler Gesamtplan Verkehr KGV, Bericht und Pläne  

- Innenentwicklung ï Potentialabschätzungen (Beilage B1) 

- Räumliches Entwicklungsleitbild REL (Beilage B2) 

- Grundlagenplan Natur, Landschaft und Kultur 1:5ó000 (Beilage B3) 

- Inventar Natur, Landschaft und Kultur (Beilage B4) 
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Der vorliegende Planungsbericht gemäss Art. 47 der Raumplanungsverordnung (RPV) gibt ei-

nen Überblick über die Gesamtrevision der Nutzungsplanung Siedlung und Kulturland der Stadt 

Bremgarten. Er zeigt auf, wie die Planung aufgebaut ist und enthält eine Zusammenfassung der 

wichtigsten Grundlagen und der getroffenen Entscheide. Damit ist die nötige Transparenz im 

Planungsprozess gewährleistet. Der Planungsbericht richtet sich an die kommunalen und kan-

tonalen Verwaltungsstellen, die raumwirksame Tätigkeiten ausüben, sowie an die politischen 

Gremien in der Stadt Bremgarten. Im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Mitwirkung (§ 3 

BauG) und des Einwendungsverfahrens (§ 24 BauG) informiert er die Bevölkerung und die Be-

troffenen über die Hintergründe der Nutzungsplanung. Der Planungsbericht dient der Erläute-

rung der Planungsinhalte und hat lediglich orientierende Wirkung (kein Beschluss- und Geneh-

migungsdokument). 

 

 

1.4 Planungsstand zu Beginn der Revision Nutzungsplanung 

Rechtskräftige Nutzungsplanung und Teiländerungen 

Zum Zeitpunkt der Gesamtrevision der kommunalen Nutzungsplanung verfügt die Stadt Brem-

garten über folgende rechtskräftigen Planungsinstrumente: 

Nutzungsplanung Beschluss GV 1) Genehmigung Kanton 

Bremgarten   

Bauzonenplan 1:2ó500, Kulturlandplan 1:5ó000 17. Januar 2008 5. November 2008 

Bau- und Nutzungsordnung BNO 17. Januar 2008 5. November 2008 

Reglement für das Bauen in der Altstadt 17. Januar 2008 5. November 2008 

Hermetschwil-Staffeln   

Bauzonenplan 1:2ó500, Kulturlandplan 1:5ó000 30. November 2001 16. Oktober 2002 

Bau- und Nutzungsordnung BNO 30. November 2001 16. Oktober 2002 

1) GV: Einwohnergemeindeversammlung 

 

Folgende Teiländerungen wurden in der Zwischenzeit realisiert und sind rechtskräftig: 

Teiländerungen Beschluss GV 1) Genehmigung Kanton 

Bremgarten 15. Juni 2007 17. Oktober 2007 

Bauzonenplan, Teilªnderung ĂWaagplatzñ 9. Dezember 2010 22. Juni 2011 

Bauzonenplan, Teilªnderung ĂHexenturmñ 15. Dezember 2011 23. Mai 2012 

Bauzonenplan, Teilªnderung ĂBetriebsgebªude 

BDWMñ 

10. Dezember 2015 

 

06. April 2016 

 

Bauzonenplan, Teilªnderung ĂShell-Tankstelleñ 18. Dezember 2016 26. April 2017 

Hermetschwil-Staffeln   

Teiländerung Bau- und Nutzungsordnung 9. Juni 2010 20. Oktober 2010 

1) GV: Einwohnergemeindeversammlung 

 

Nach Art. 21 Abs. 2 Raumplanungsgesetz RPG werden die Nutzungspläne überprüft und nöti-

genfalls angepasst, wenn sich die Verhältnisse erheblich geändert haben. Mit dem Inkrafttreten 

gleich mehrerer übergeordneter Vorgaben und dem erfolgten Gemeindezusammenschluss sind 

diese Voraussetzungen gegeben. Die Grundsätze der Planbeständigkeit und der 
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Rechtssicherheit werden damit auch mit Unterschreiten des vorgegebenen Planungshorizonts 

von 15 Jahren eingehalten. 

 

Die nachfolgend aufgeführten rechtskräftigen Sondernutzungspläne behalten nur soweit ihre 

Gültigkeit, als keine Widersprüche zum neuen übergeordneten Recht entstehen. Kapitel 4.2.5 

gibt eine detaillierte Übersicht:  

Erschliessungspläne: Ringstrasse Isenlauf; Isenlaufstrasse; Vogelsang; Obere Ebene; Kapuzinerhügel 

/ Wagenrain; Rotbach; Staffeln 2; Staffeln 3; Altweg 

Gestaltungspläne: Bahnhofareal; Austrasse; Wydeweg; Staffeln 3 (vermutlich bereits aufgehoben); 

Schellenhausstrasse Ost 

 

 

Koordination mit laufender Teiländerung Nutzungsplanung Kulturland «Rauestei» 

Im Gebiet «Rauenstei» sieht der kantonale Richtplan eine Materialabbauzone vor, für die ge-

mäss Planungsanweisung V2.1/2.3 der Nachweis der Standortgebundenheit sowie die Erfüllung 

der raumplanerischen Voraussetzungen für eine Rodungsbewilligung durch den Bund im Um-

fang von 2 ha Waldfläche gegeben ist. Im Kulturlandplan und in der BNO ist die Umsetzung 

noch nicht erfolgt. 

 

Mit einem parallel zur Gesamtrevision Nutzungsplanung laufenden Teiländerungsverfahren 

(BVUARE.13.233) soll diese Richtplanvorgabe im Kulturlandplan und in der Bau- und Nut-

zungsordnung BNO umgesetzt werden.  

Im Rahmen der Gesamtrevision Nutzungsplanung werden die beiden Verfahren laufend aufei-

nander abgestimmt. Eine Integration der Teiländerungsplanung «Rauenstei» in die Gesamtrevi-

sion ist nicht erforderlich. Eine spätere Integration je nach Stand der beiden Verfahren bleibt 

möglich. 

 

 

1.5 Integration Nutzungsplanung Siedlung ĂOberebeneñ 

Die bis anhin in einem separaten Planungsverfahren geführte Teiländerung der Nutzungspla-

nung im Gebiet Oberebene wurde an der Einwohnergemeindeversammlung vom 10. Dezember 

2020 zurückgewiesen. Die Entscheidung solle gemäss Rückweisungsantrag erst im Rahmen 

der Gesamtrevision der allgemeinen Nutzungsplanung gefällt werden.  

Dieser Planung «Oberebene» ging bereits ein längerer Planungsprozess voraus. Das Areal 

liegt seit über zehn Jahren mehr oder weniger brach bzw. wird vorwiegend als Lager-/Abstellflä-

che und Parkplatz genutzt, ohne dass eine Entwicklung stattgefunden hat. Nun sollen die bau-

rechtlichen Voraussetzungen für die Aufwertung dieses unter- bzw. ungenutzten Gebiets ge-

schaffen werden. Die ursprünglich separate Teiländerungsvorlage wird damit in die laufende 

Gesamtrevision integriert und im diesem Gesamtkontext beleuchtet, soweit dies nicht bereits im 

Rahmen des Räumlichen Entwicklungsleitbilds REL erfolgt ist (siehe Kapitel 4.2.3).  

 

Die integrierte Vorlage «Oberebene» berücksichtigt die relevanten Vorgaben der am 25. März 

2019 vom Stadtrat verabschiedeten Planungsdokumente «Räumliches Entwicklungsleitbild 

(REL)» und «Kommunaler Gesamtplan Verkehr (KGV)». Das öffentliche Mitwirkungsverfahren 

im Rahmen der ursprünglichen Teiländerungsplanung wurde gleichzeitig mit dem 
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Mitwirkungsverfahren zum Räumlichen Entwicklungsleitbild REL und zum Kommunalen Ge-

samtplan Verkehr KGV vom 1. bis 30. April 2019 durchgeführt. Die ursprüngliche Teilände-

rungsvorlage wurde abschliessend vorgeprüft, der Abschliessende Vorprüfungsbericht datiert 

vom 24. Juni 2019. Das Einwendungsverfahren nach § 24 Baugesetz BauG fand vom 8. Januar 

bis 6. Februar 2020 statt. Während der Auflagefrist wurden gegen diese Teiländerung des 

Bauzonenplans zwei Einwendungen eingereicht. Es konnte mit beiden einwendenden Parteien 

keine Einigung erzielt werden, weshalb der Stadtrat die Einwendungen im Frühjahr 2020 abwei-

sen musste. Somit ergaben sich gegenüber der öffentlichen Auflage keine Änderungen. Die 

Teiländerungsvorlage «Oberebene» wurde der Einwohnergemeindeversammlung vom 10. De-

zember 2020 zum Beschluss vorgelegt und von diesem wie vorstehend geschildert, zurückge-

wiesen. Der Regionalplanungsverband Mutschellen-Reusstal-Kelleramt (M-R-K) hat mit Schrei-

ben vom 26. Januar 2015 zum Vorhaben in zustimmenden Sinn Stellung genommen.  

 

Vorgehen bei der Integration  

Die Planungsvorlage Oberebene wurde materiell gemäss dem an der Einwohnergemeindever-

sammlung zum Beschluss vorgelegten Planungsstand integriert. Details hierzu finden sich in 

Kapitel 4.2.3 des vorliegenden Planungsberichtes. An der Einwohnergemeindeversammlung 

vom 10. Dezember 2020 wurden im Rahmen der Rückweisung verschiedene Themen ins Feld 

geführt, über die noch weiter beraten werden solle, bzw. die noch einer Begründung bedurften. 

Auf diese Themen wird ï sofern relevant - im vorliegenden Planungsbericht an dafür geeigneter 

Stelle eingegangen. 

 

Im Abschliessenden Vorprüfungsbericht der Abteilung Raumentwicklung zur Teiländerung 

Oberebene vom 24. Juni 2019 wurden für die Gesamtrevision der Nutzungsplanung folgende 

relevante Hinweise und Handlungsanweisungen festgehalten: 

- Es besteht keine räumliche Überlagerung zwischen dem Wohnschwerpunkt WSP und Ent-

wicklungsschwerpunkt ESP (S. 3) Der Einbezug der Wohnnutzung im ESP ist durch die 

Standortgemeinde im Rahmen ihrer Nutzungsplanung zu prüfen (Richtplankapitel S 1.3, Pla-

nungsgrundsatz C). Wohnnutzungen sind in den ESP möglich, sofern die Standortgemeinde 

dies in ihrer städtebaulichen Entwicklung vorsieht.  

Berücksichtigung in der Gesamtrevision Nutzungsplanung: Gemäss Räumlichem Entwick-

lungsleitbild REL sieht die Stadt Bremgarten in der städtebaulichen Entwicklung eine Wohn-

nutzung im Gebiet Oberebene vor. Diese Wohnbauentwicklung ist als eines der Standbeine 

der Strategie im REL dargelegt. Der im kantonalen Richtplan festgesetzte Wohnschwerpunkt 

wird damit aber nicht entwickelt, da ESP und WSP räumlich getrennt sind und eine Entwick-

lung des WSP gemäss aufgezeigtem Innenentwicklungspotential und Strategie zur Abde-

ckung der prognostizierten Bevölkerungsentwicklung vorderhand nicht als zwingend erachtet 

wird. 

- Mit der jüngsten, dynamischen Entwicklung der Beschäftigtenzahlen im Repla Mutschellen-

Reusstal-Kelleramt (MRK) (gemäss Volkszählung 2011 bis 2015 plus 553 Beschäftigte für 

denselben Zeitraum), ist gemäss Stellungnahme davon auszugehen, dass der Bedarf an Ar-

beitszonen in der Region MRK weiterhin steigend und überdurchschnittlich hoch sein wird. 

Die Entwicklung von plus 553 Beschäftigten im Zeitraum 2001 bis 2015 sei im Vergleich zum 

Kanton überdurchschnittlich und ist relativ gesehen das drittgrösste, regionale Wachstum. 

Dies würde sich auch auf den einzigen ESP auswirken. Im ESP werde mit einer Reduktion 

des Flächenpotenzials auf die Manövrierfähigkeit und das Entwicklungspotential für die 
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Nachfrage grösserer Areale verzichtet. Um vor Ort Arbeitsplätze anbieten zu können, müss-

ten die nach der Umzonung verbleibenden Arbeitszonen im ESP konsequent erhalten und 

aktiv verfügbar gemacht sowie entwickelt werden. Die zielführenden Massnahmen gemäss 

REL seien im Rahmen der Gesamtrevision zweckmässig umzusetzen. 

Diese Vorgabe wird im Rahmen der Gesamtrevision Nutzungsplanung unter Kapitel 4.2.4 

behandelt (Stärkung Arbeitszone Obere Ebene / Entwicklungsschwerpunkt Oberi Ebni). 

- Es wird darauf hingewiesen, dass von einer Vorrangnutzung gemäss Richtplan nur abgewi-

chen werden könne, wenn die Eignung für andere, regional abgestimmte Nutzungen nach-

gewiesen werde und die kantonalen Interessen berücksichtigt werden (Richtplan S 1.3/1.4). 

Dieses Thema wird in den Kapiteln 4.2.4 Stärkung Arbeitszone / ESP und 4.9.1 Nutzungen 

mit hohem Verkehrsaufkommen behandelt. 

- Gemäss Bericht bestehen noch Mängel bezüglich Freiraumqualität, Trennwirkung zwischen 

Gebäuden und Verbindungen im Fuss- und Veloverkehr. Sofern die notwendige direkte 

Fuss- und Velowegverbindung Richtung Bahnhof Bremgarten West nicht verbindlich gesi-

chert werden kann, bleibt der Planungsbehörde vorbehalten, im nachgelagerten Verfahren 

den Gestaltungsplanperimeter entsprechend auszudehnen (wesentliches öffentliches Inte-

resse gemäss § 21 BauG vorausgesetzt). Die Freiraumqualität sowie die Anordnung und 

Gestaltung der Bauten ist stufengerecht im Rahmen der nachgelagerten Planungsverfahren 

festzulegen. 

 

 

1.6 Projekte mit planungsrechtlicher Relevanz für die Gesamtrevision 

In der Gemeinde Bremgarten wurden bereits einige Projekte und Studien ausgeführt oder ange-

stossen, die mit der Gesamtrevision der Nutzungsplanung im Zusammenhang stehen. Fol-

gende Auflistung gibt einen Überblick über die Projekte und Studien mit deren Koordinationsbe-

darf in Bezug auf die Gesamtrevision.  

 

Projekt / Instrument  Koordination 

mit Rev. NP 

Bemerkungen 

 

Kantonale-/Regionale- und Drittprojekte (Federführung Kanton / regionale Verbände) 

Knotenausbau Bibenlos  nein Kantonales Tiefbauamt 

Betriebs- und Gestaltungskonzept Zürcherstrasse  ja Kantonales Tiefbauamt 

Umbau/Sanierung AVA-Haltestelle Obertor  nein Aargau Verkehr AG (AVA) 

Neubau Rad-/Fussweg Waltenschwilerstrsse (Waldheim)  nein Kantonales Tiefbauamt 

Sanierung Badenerstrasse  nein Kantonales Tiefbauamt 

Sanierung Fischbacherstrasse (Gebiet Industrie)  nein Kantonales Tiefbauamt 

Neuer Busbahnhof an der Zürcherstrasse  ja Projektpartner AVA, Stadt 

Neubauprojekt Bahnhofareal  ja Aargau Verkehr AG (AVA) 

Regionale Entwicklungsstrategie (RES)  nein REPLA MRK 
 

Kommunale Projekte (Federführung Stadtrat Bremgarten) 

Teiländerung Kulturlandplan Rauestei  ja Sep. TZP-Verfahren 

Rahmenplan Zürcherstrasse  ja Behördenverbindliche Grundlage 

Hochwasserschutz/Oberflächenabfluss «Itenhard»  nein Gesamtheitliches Sanierungspro-

jekt 

Strassen- und Werkleitungssanierung Luzernerstrasse  nein  
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Strassen- und Werkleitungssanierung Zufikerstrasse  nein  

Strassen- und Werkleitungssanierung Friedhofstrasse  nein Massnahme Agglo-Programm 

Strassen- und Werkleitungssanierung Itenhardstrasse / 

Rebhalde 

 nein  

Strassen- und Werkleitungssanierung Dorfstrasse  nein  

Neubau Gehweganlage Hasliacher  nein  

Strassen- und Werkleitungssanierung Promenaden-

strasse 

 nein  

Neubau Regenbecken Soldatenstube  nein  

Sanierung Pumpwerk Risi  nein  

Strassen- und Werkleitungssanierung Industrie Fischbach  nein  

Umgestaltung Obertorplatz  nein Abhängigkeit Umbau/Sanierung 

AVA-Haltestelle Obertor 

Überprüfung Erweiterung Busangebot  ja KGV 

Schulraumplanung ï Projektionen 2035/2040  ja Sep. Projektorganisation 

Schulraumplanung ï Gesamtüberprüfung Schulanlagen 

und Infrastruktur 

 ja Sep. Projektorganisation 

Gesamtüberprüfung Sportanlage Bärenmatt  nein  

Pavillon-Provisorium Schulhaus Promenade  nein  

Gesamtüberprüfung Casino-Areal  nein  

InfoGardening (Besucherführung)  nein  

Ökologische Aufwertung Augraben  nein  

Umbau/Sanierung Liegenschaft Marktgasse 33  nein  

Umbau/Sanierung Liegenschaft Rechengasse 23/25  nein  

Flüchtlingsunterkunft «Ukraine»  nein  

Sanierung Reussufermauer (Abschnitt Reussweg)  nein  

Gemeinnütziger Wohnungsbau  nein Fallweise bei Sondernutzungspla-

nungen und Arealentwicklungen 

 

Neben den aufgelisteten Projekten sind auch raumrelevante Vorhaben, die mittels verwaltungs-

rechtlichen Verträgen oder mit privaten Projekten und Entwicklungsplanungen angestossen 

werden, Teile der raumplanerischen Querschnittsaufgabe. Eine direkte Koordination mit der Ge-

samtrevision ist deshalb nicht vonnöten bzw. abhängig von der jeweiligen Planungsstufe oder 

vom Planungshorizont. Hingegen ist die Umgestaltung des Obertorplatzes primär abhängig von 

der Realisierung des Bushofs beim Bahnhof Bremgarten und damit koordinativ unabhängig von 

der Gesamtrevision. 
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2 Organisation und Ablauf der Planung 

2.1 Planungskommission 

Für die Begleitung und Bearbeitung der Gesamtrevision der Nutzungsplanung, dem Räumli-

chen Entwicklungsleitbild REL und dem Kommunalen Gesamtplan Verkehr KGV setzte der 

Stadtrat die Begleitkommission Nutzungsplanung ein. Mit Vertretungen aus dem Stadtrat, aus 

der Abteilung Bau, Interessensvertreter aus dem Ortsteil Hermetschwil-Staffeln und Quartieren 

des Stadtgebiets sowie aus unterschiedlichen Fachbereichen kann eine breite Abstützung der 

Planung und die Koordination zwischen der Begleitkommission, der Abteilung Bau und dem 

Stadtrat gewährleistet werden. Diese setzt sich aus den folgenden Mitgliedern zusammen: 

 

Mitglied Funktion 

Doris Stöckli  Stadträtin, Vizeammann (Vorsitz) 

Marcel Weibel Leiter Abteilung Bau, bis September 2020 

Stefan Walder Leiter Abteilung Bau, ab September 2020 

Andreas Burlet  

Jeannette Egli  

Daniel Koller  

Barbara Krom-Eichenberger  

Rolf Roth  

Roger Rüegsegger  

Erich Stöckli  

Felix With  

Lukas Baumann ab August 2022 

Werner Schibli bis Ende 2019 

Renato Costamagna Planungsleiter NP-Revision 

Sabina Dürrenberger Protokoll 

 

Spezifische Themenbereiche wurden in den drei Arbeitsgruppen Natur- und Landschaft, Ver-

kehr/KGV sowie Bau- und Nutzungsordnung/Altstadtreglement bearbeitet und vorbesprochen.  

 

Die externe fachliche Beratung und die Erarbeitung der Planungsunterlagen zur Gesamtrevision 

und zum Räumlichen Entwicklungsleitbild REL erfolgen durch das Büro arcoplan klg in Ennet-

baden. Die Projektleitung wird von Renato Costamagna, Raumplaner FSU wahrgenommen. Die 

Inventarisierung der Natur- und Landschaftsobjekte, deren Umsetzung in der Nutzungsplanung 

sowie das Freiraumkonzept wird durch Stefan Zantop, Landschaftsarchitekt FH BSLA, arcoplan 

klg, Ennetbaden erarbeitet. Die Erarbeitung des Kommunalen Gesamtplan Verkehr KGV erfolgt 

durch das Büro Belloli Raum- und Verkehrsplanung in Brugg.  
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2.2 Terminprogramm / Ablauf der Planung 

0 Vorbereitung  

Kantonale Grundlagen und Hinweise (BVURO.16.15-1) 30. Mai 2016 

Kreditbeschluss Einwohnergemeindeversammlung 08. Dezember 2016 

Auftragserteilung an arcoplan klg 30. Januar 2017 

 

1 Grundlagen und Entwürfe 

Grundlagensitzung mit Abteilung Raumentwicklung, DBVU 30. März 2017 

Startsitzung in Begleitkommission 09. Mai 2017 

Innenentwicklungspfad Februar 2018 

Inventar Natur und Landschaft, Umsetzung in Planungsinstrumente Mai bis Okt 2018 

Räumliches Entwicklungsleitbild REL 

Verabschiedung durch Stadtrat zuhanden Mitwirkungsverfahren 

Beschluss Räumliches Entwicklungsleitbild REL durch Stadtrat 

Feb 2018 bis Feb 2019 

25. März 2019 

16. November 2020 

Kommunaler Gesamtplan Verkehr KGV 

Verabschiedung durch Stadtrat zuhanden Mitwirkungsverfahren 

Verabschiedung durch Stadtrat zuhanden Vorläufige Beurteilung 

Feb 2018 bis Feb 2019 

25. März 2019 

16. November 2020 

Koordination mit paralleler Teiländerungsplanung Oberebene: 

. Konsistenzprüfung mit Räumlichem Entwicklungsleitbild REL 

. Koordination mit Kommunalem Gesamtplan Verkehr 

Feb 2018 bis Feb 2019 

Feb 2018 bis Feb 2019 

Mitwirkungsverfahren REL und KGV  

(gleichzeitig mit dem Mitwirkungsverfahren TZP Oberebene)  

Öffentliches Mitwirkungsverfahren REL, KGV, (TZP) (§ 3 BauG) 1. April 2019 bis 30. April 2019 

Öffentliche Informationsveranstaltung und Fragestunde 2. April 2019 / 17. April 2019 

 

2 Nutzungsplanung 

Entwurf Bauzonenplan / Kulturlandplan Mai 2018 bis Feb 2020 

Entwurf Bau- und Nutzungsordnung Mai 2018 bis Feb 2020 

Überprüfung Reglement für das Bauen in der Altstadt Feb bis Okt 2019 

Koordination mit paralleler Teiländerungsplanung Oberebene: 

. weitere Koordination mit Sachthemen Nutzungsplanung 

. Integration Teiländerung Oberebene in Gesamtrevision 

ab März 2019 

ab Januar 2021 

Entwurf Planungsbericht gemäss Art. 47 RPV Feb 2019 bis Feb 2020 

Verabschiedung Gesamtentwurf in der Begleitkommission zuhan-

den des Stadtrates 

September 2020 

 

Verabschiedung der Vorlage Gesamtrevision Nutzungsplanung 

durch den Stadtrat 

16. November 2020 

 

Kantonale Vorprüfung NP / KGV und Mitwirkungsverfahren NP  

Provisorische kantonale Vorprüfung NP / vorl. Beurteilung KGV Dezember 2020 bis März 2021 

Fachliche Stellungnahme Abteilung Raumentwicklung 18. März 2021 

Einholung Stellungnahme Repla Mutschellen-Reusstal-Kelleramt November 2020 

Bereinigung Vorprüfung  April bis Juli 2021 

Öffentliches Mitwirkungsverfahren (§ 3 BauG) 29. Okt bis 7. Dez 2021 
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Öffentliche Informationsveranstaltungen Nov 2021 

Behandlung Mitwirkungseingaben / Mitwirkungsbericht Winter 2021/22 

Bereinigung Mitwirkung Frühling 2022 

Verabschiedung z.H. Abschliessende kantonale Vorprüfung 4. Juli 2022 

Zweite vorläufige Beurteilung (KGV) 

(Provisorischer) Abschliessender Vorprüfungsbericht NP 

14. November 2022 

13. Dezember 2022 

Verabschiedung z.H. Abschliessende kantonale Vorprüfung (NP) 

und Eingabe zur kantonalen Genehmigung (KGV) 

Abschliessender Vorprüfungsbericht 

24. April 2023 

24. April 2023 

16. November 2023 

Rechtssetzung  

Vorbereitung öffentliche Auflage November 2023 bis Januar 2024 

Öffentliche Auflage (Einwendungsverfahren, § 24 BauG, 30 Tage) 12. Februar / 12. März 2024 

Einigungsverhandlungen / Einwendungsbereinigung Mai bis Juni 2024 

Vorbereitung Vorlage Einwohnergemeindeversammlung  Juli bis August 2024 

Vorlage zur Beschlussfassung an Einwohnergemeindeversamm-

lung  

24. Oktober 2024 

 

Genehmigung kantonale Behörde ca. Winter 2024 
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3 Raum- und verkehrsplanerische Grundlagen 

3.1 Statistische Grundlagen 

3.1.1 Änderung der Bevölkerung 1990 / 2017 

Die Bevölkerung von Bremgarten verzeichnete in den rund 25 Jahren von 1990 bis 2017 eine 

Zunahme von 30 bis 49 % mit Bezug auf das Jahr 1990. Die Grafik zeigt, dass die Nachbarge-

meinden entlang der Talsohle des Reusstals im gleichen Zeitraum eine noch stärkere Zunahme 

verzeichnen. Gemäss Raumbeobachtungsbericht 2017 wuchs die Bevölkerung in den ländli-

chen Gebieten (17 %) in der ersten Hälfte der Betrachtungsperiode doppelt so rasch wie in den 

urbanen Räumen (8 %), in der zweiten Hälfte waren die Anteile ausgeglichen (19%). 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relative Änderung der Bevölke-

rung Ende 2017 gegenüber 1990 

(in %)  

Quelle: Raumbeobachtung 2017, 

Statistik Aargau / Abteilung 

Raumentwicklung 

 

Die Bevölkerung von Bremgarten inklusive Ortsteil Hermetschwil-Staffeln wuchs in den vergan-

genen 30 Jahren bzw. zwei Planungshorizonten stetig von knapp 5ó700 Einwohnern auf 7ó944 

Einwohner per Ende 2018. Die aktuelle Bevölkerungsprognose der kantonalen Abteilung Raum-

entwicklung prognostiziert der Stadt Bremgarten bis im Jahre 2040 rund 9ó840 Einwohner, was 

einem Wachstum von 23% entspricht. Die Nutzungsplanung der Stadt ist auf einen Planungs-

horizont von 15 Jahren auszurichten. Mit der Aktualisierung der Planung fällt dieser annähe-

rungsweise mit dem Richtplanhorizont zusammen. 
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   Lineare Bevölkerungsentwicklung von 2013 bis   

   September 2022 und Prognose 2040 für die einzelnen 

   Ortsteile (Prognose 2040 unter Nachführung der 

   Werte von 2014) 

 

 
  Bevölkerungsprognose Stadt Bereich 

 

 

Bevölkerungsentwicklung Stadt Bremgarten 1980 bis 2021, Kantonale Prognose bis 2040 und Bevölkerungsprognose 

Stadt. Quelle der Daten: Statistik Aargau Bevölkerungsbestand, Kantonale Grundlagen und Hinweise, Stadtverwaltung  

In Bremgarten wie in Hermetschwil-Staffeln wurden seit Planungsbeginn grössere Überbauun-

gen realisiert und bezogen. Die auf Bevölkerungsdaten und auf Daten zum Stand der Überbau-

ung basierenden Grundlagen und Analysen wie z.B. Potentialabschätzung Bremgarten (Beilage 

B1) wurden per September 2022 aktualisiert. 
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3.1.2 Altersstruktur der Bevölkerung nach 5-Jahresklassen 

Die Altersstruktur der Stadt Bremgarten weicht in den Altersklassen über 50 Jahre nur unwe-

sentlich von den Werten, wie sie für die Aargauer Bevölkerung gelten, ab. In Bremgarten sind 0-

10-jährige Einwohner gegenüber den 10-20-Jährigen stärker vertreten, im kantonalen Durch-

schnitt verhält es sich umgekehrt. Die 25-29-Jährigen sind zudem gegenüber dem kantonalen 

Mittel in Bremgarten stärker vertreten, dafür sind die Altersklassen 45-49 und 65-69 schwächer 

vertreten. 

 

     
 

     

Stadt Bremgarten (31.12.2016)  

Quelle der Daten: Statistik Aargau 2017 

Kanton Aargau (31.12.2016):  

Quelle der Daten: Statistik Aargau 

 

 

Bevölkerungsentwicklung je Altersklasse  

Quelle Daten: Departement Finanzen und Ressourcen, Halbjahresstatistik März 2021 
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Anteil an der Gesamtbevölkerung in %  

(Geschlechter gemittelt) 

Anteil an der Gesamtbevölkerung in %  

(Geschlechter gemittelt) 
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Die Darstellung der Bevölkerungsentwicklung in den verschiedenen Altersklassen gestützt auf 

die aktuellen Daten per 31. Dezember 2020 zeigt auf, dass die die Bevölkerung in den höheren 

Altersklassen konstant wächst, die Bevölkerungszahlen bei der jüngeren bzw. unter 50-jährigen 

Bevölkerung eher stagniert. Die linearen Trendlinien zeigen auf, dass die Zahl der über 64-jähri-

gen Personen gegen¿ber Ende 2015 (1ô240 Personen) um rund 560 Personen ansteigen wird 

(+45%) und die Zahl der 50 bis 64-jªhrigen von 1ô643 Personen um rund 660 Personen (+40%). 

Im selben Zeitraum wªchst die Gesamtbevºlkerung bei linearer Prognose um ca. 1ô200 Perso-

nen (+16 %). 

 

Die prognostizierte Zunahme insbesondere bei der Bevölkerung im Rentenalter ist für die Pla-

nung der Alters- und Pflegeeinrichtungen sowie des Wohnraums zu beachten.  

 

 

3.2 Übergeordnete Grundlagen und Vorgaben 

Folgende Ziele (Art. 1 RPG) und planerische Grundsätze (Art. 3 RPG) aus dem übergeordneten 

Recht sind für die Revision der Allgemeinen Nutzungsplanung Bremgarten von Bedeutung und 

müssen stufengerecht beachtet respektive umgesetzt werden. 

 
 

Art. 1 RPG 

1 Bund, Kantone und Gemeinden sorgen dafür, dass der Boden haushälterisch genutzt und 

das Baugebiet vom Nichtbaugebiet getrennt wird. 

 

Art. 3 RPG 

2 Die Landschaft ist zu schonen. Insbesondere sollen 

a) der Landwirtschaft genügende Flächen geeigneten Kulturlandes erhalten bleiben; 

b) Siedlungen, Bauten und Anlagen sich in die Landschaft einordnen;  

c) See- und Flussufer freigehalten und öffentlicher Zugang und Begehung erleichtert 

werden; 

d) naturnahe Landschaften und Erholungsräume erhalten bleiben; 

 
3 Die Siedlungen sind nach den Bedürfnissen der Bevölkerung zu gestalten und in 

ihrer Ausdehnung zu begrenzen. Insbesondere sollen 

a) Wohn- und Arbeitsgebiete einander zweckmässig zugeordnet und durch das öffentliche 

Verkehrsnetz hinreichend erschlossen sein; 

b) Wohngebiete vor schädlichen oder lästigen Einwirkungen wie Luftverschmutzung, Lärm und 

Erschütterungen möglichst verschont werden; 

c) Rad- und Fusswege erhalten und geschaffen werden; 

 

 

3.2.1 Kantonale Grundlagen und Hinweise 

Zu Beginn der Planungsarbeiten hat der Stadtrat bei der Abteilung Raumentwicklung des De-

partements BVU die kantonalen Grundlagen und Hinweise eingeholt. Diese liegen mit Datum 

vom 30. Mai 2016 vor (vgl. (BVURO.16.15-1). Sie enthalten wichtigen materiellen Hinweise, die 

bei den Revisionsarbeiten zu beachten sind: 
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- Die neue BNO ist in Bezug auf die ĂInterkantonale Vereinbarung ¿ber die Harmonisierung 

der Baubegriffeñ (IVHB) auf die revidierte Bauverordnung (BauV) abzust¿tzen.   

- Als Grundlage für die Revision der Nutzungsplanung ist ein räumliches Entwicklungskonzept 

zu erarbeiten (kommunale Gesamtschau). Dieses zeigt auf, wo sich die Gemeinde wie ent-

wickeln soll (Innenentwicklungsstrategie, entsprechend Richtplankapitel S 1.2, Planungsan-

weisungen 2.1 und 2.2). Weiter sind die Planungsgrundsätze 2.1 bis 2.3 des neuen Richt-

plankapitel S 1.9 zu berücksichtigen und die geforderten Nachweise im Rahmen der Nut-

zungsplanungsrevision beizubringen. 

- Die Bevölkerungszahl von Bremgarten hat sich stetig entwickelt. Es besteht kein Bedarf an 

zusätzlichen Wohn- und Mischzonen. Erforderlich ist jedoch eine konsequente Mobilisierung 

des Innenentwicklungspotenzials und der hochwertigen und wirkungsvollen Nutzung der 

Bauzonenreserven (Schlüsselgebiete). 

- Die Bauinventarobjekte sind, auch im Sinne der Ortsbildpflege, mit der geplanten Nutzungs-

planungsrevision entsprechend zu berücksichtigen. 

- Zur städtebaulichen, architektonischen und freiraumplanerischen Qualitätssicherung wird 

empfohlen, Gestaltungsplanperimeter zu prüfen und festzulegen. 

- Die Verkehrsrichtpläne der Stadt Bremgarten (von 1987) und des Ortsteils Hermetschwil-

Staffeln (von 1983) sind zu überarbeiten und im Sinne eines Kommunalen Gesamtplans Ver-

kehr (KGV) zusammenzufassen. 

- Sämtliche Naturschutzzonen im Wald sowie die Naturschutzgebiete von kantonaler Bedeu-

tung im Wald (NkBW) sind in den Kulturlandplan zu übernehmen. In der BNO sind entspre-

chende Aussagen zu den Naturschutzzonen zu machen. 

- Der Richtplan bezeichnet das Gebiet südöstlich des Dorfteils Hermetschwil mit Landschaft 

von kantonaler Bedeutung (LkB). Dieses Gebiet ist im Kulturlandplan und der Bau- und Nut-

zungsordnung (BNO) nur teilweise umgesetzt. 

- Der Gewässerraum muss in der Nutzungsplanung umgesetzt werden (kantonale Vorgabe). 

- Die Gefahrenkarte Hochwasser ist in der Nutzungsplanungsrevision umzusetzen. Im Bauzo-

nenplan sind Hochwassergefahrenzonen auszuscheiden und in der BNO sind entspre-

chende Bestimmungen zu formulieren. Zudem ist der Oberflächenabfluss zu berücksichti-

gen. 

- Die Reusslandschaft, BLN-Objekt Nr. 1305 ist im Richtplan weitgehend dem Siedlungsge-

biet, Wald und Materialabbaugebiet zugeordnet oder als überlagerte Fläche LkB bezeichnet. 

- Durch das Gemeindegebiet führen verschiedene lärmverursachende Anlagen (Kantonsstras-

sen, Bahnanlagen), die Lärmemissionen von Industrie- und Gewerbeanlagen ist von der Ge-

meinde selbstständig abzuschätzen. Bei der Festlegung der Zonen sind die Auswirkungen 

der Lärmsituation zu berücksichtigen. 

 

 

3.2.2 Kantonaler Richtplan Aargau und Raumkonzept Aargau 

 

Richtplan des Kantons Aargau 

Der kantonale Richtplan (beschlossen vom Grossen Rat am 20. September 2011 inklusive Re-

vision vom 24. März 2015) bezeichnet die übergeordneten Interessen des Kantons. Er ist be-

hördenverbindlich und bildet den massgeblichen Rahmen für die Planung der Gemeinde. 
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Dessen Planungsgrundsätze und Planungsanweisungen (Beschlüsse) sind in der Nutzungspla-

nung zu berücksichtigen und umzusetzen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ausschnitt Richtplankarte Kanton Aargau  

 

Die wesentlichen Vorgaben in der Richtplan-Gesamtkarte 1:50'000 und im Richtplantext sind: 

- Das Siedlungsgebiet ist im Richtplan festgesetzt. Das neue Richtplankapitel S 1.2 legt die 

Rahmenbedingungen für kleinflächige Einzonungen fest, welche direkt an Bauzonen gren-

zen und als weitgehend überbaut gelten. Weitere Einzonungen sind nur bei flächengleicher 

Kompensation möglich. 

- Falls Verkaufsnutzungen mit weniger als 500 m2 Verkaufsfläche erstellt werden, so ist dies 

in der Grundnutzung zu regeln. Standorte für Nutzungen mit hohem Verkehrsaufkommen er-

fordern bei einem Schwellenwert von mehr als 3'000 m2 Verkaufsfläche (Richtplanbeschluss 

S3.1/1.1) eine Festsetzung im Richtplan. Kein Richtplanverfahren ist u.a. in Kern- und Zent-

rumsgebieten von ländlichen Zentren erforderlich. 

- Im Richtplan ist der Wohnschwerpunkt Nr. 3 Bremgarten West für das Gebiet Bärenmattä-

cher / Isenlauf und mit Raumtyp urbaner Entwicklungsraum / ländliches Zentrum festgesetzt. 

Dieses Potenzial gilt es im Sinne der vom Richtplan vorgegebenen Zielwerte und in Abstim-

mung mit den kommunalen Entwicklungszielen zeitgerecht zu aktivieren. In Wohnschwer-

punkten sind Überbauungen mit möglichst hohen Dichten und gleichzeitig hoher Wohnbau-

qualität sowie attraktiver Freiraumgestaltung zu realisieren. Die Bestrebungen zur Entwick-

lung des Gebiets Oberebene sind mit der Gesamtrevision der Nutzungsplanung abzustim-

men.  
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- Das Ortsbild der Gemeinde Bremgarten ist gemäss dem Inventar der Ortsbilder der Schweiz 

(ISOS) von nationaler Bedeutung; das Ortsbild von Hermetschwil von regionaler Bedeutung 

und das Ortsbild von Staffeln von lokaler Bedeutung. Die Ziele des ISOS sind angemessen 

umzusetzen (Richtplankapitel S 1.5, Beschlüsse 1.1 ff.). 

- Der Entwicklungsschwerpunkt (ESP) Nr. 18 "Oberi Ebni" gemäss Richtplankapitel S1.3 ist 

von regionaler Bedeutung. Dieser ist für produzierende und verarbeitende Nutzungen (PVN) 

sowie unter Bedingungen für arbeitsplatzintensive Nutzungen (APN) vorgesehen (bedingt 

wegen fehlender Bahn-Haltestelle oder Strassenkapazität). Die laufenden Untersuchungen 

zu den Arealpotenzialen, Arealszenarien und Arealstrategien sind soweit möglich in die vor-

liegende Nutzungsplanung einfliessen zu lassen. Die Standortgemeinden legen gemäss 

Planungsanweisung S1.3/4.1 unter Beachtung der Kapazitäten des Verkehrsnetzes Art, 

Ausmass und Lage der Nutzungen in der Nutzungsplanung fest. 

- Im Gebiet Rauenstei sieht der kantonale Richtplan eine Materialabbauzone vor. Im Kultur-

landplan und BNO ist die Umsetzung noch nicht erfolgt. Das laufende Verfahren zur Teilän-

derung der Nutzungsplanung und die Gesamtrevision sind aufeinander abzustimmen. 

- Der Regionalzugsverkehr im Aargau ist das Rückgrat der öV-Erschliessungen in den Ver-

kehrskorridoren. Die Bahnlinie Wohlen-Bremgarten-Dietikon gilt nach Richtplankapitel Regi-

onalzugsverkehr M3.3 als nachfragestarke ländliche Entwicklungsachse. Als Vororientierung 

im Richtplan festgelegt sind folgende Projektideen (aktualisiert gemäss Anpassung vom Juni 

2023): 

¶ Bremgarten-Dietikon: Doppelspurabschnitte  Nr. 74 

¶ Bremgarten-Wohlen: Doppelspurabschnitte  Nr. 73 

¶ Neuer Depot- und Werkstattstandort Bremgarten West Nr. 212 

- Die Oberebene- bzw. Luzernerstrasse ist mit einer Verkehrsbelastung von Ăgrºsser als 8'000 

Mfz/Tag innerorts 2025ñ bezeichnet (vgl. Teilplan Übersicht belastete Strassenabschnitte, 

Richtplanabschnitt S1.1/1.3). Entlang von Strassen mit Wohnanteilen und einem durch-

schnittlichen tªglichen Verkehr (DTV) von mehr als 8ô000 Motorfahrzeugen / Tag und k¿nftig 

zunehmender Verkehrsbelastung wird den Gemeinden empfohlen, für den angrenzenden 

Siedlungsraum Aufwertungsmassnahmen in den kommunalen Planungsinstrumenten zu ver-

ankern; bei Kantonsstrassen mit dem Kanton, sofern der Kantonsstrassenraum betroffen ist. 

Die Funktionsfähigkeit der Strasse muss gewährleistet bleiben. 

- Im Kulturland und bezüglich des Naturschutzes sind folgende richtplanrelevanten Themen 

von Bedeutung:  

¶ Der Bremgartenwald ist Teil des Wildtierkorridors AG R9 von kantonaler Bedeutung. Der 

Wald ist im kantonalen Richtplan als Warteraum mit besonderem Bedarf bezüglich Habi-

tatqualität und Ruhe bezeichnet.  

¶ Umsetzung des Naturschutzes im Wald (Naturschutzzonen im Wald sowie die Natur-

schutzgebiete von kantonaler Bedeutung im Wald (NkBW)) 

¶  Auenschutzpark gemäss Richtplan L 2.2: Die Auengebiete dienen der langfristigen Er-

haltung, Wiederherstellung und Aufwertung der Auengebiete. 

- Folgende Freihalteinteressen zum Schutze der Landschaft sind in der Planung zu berück-

sichtigen: 

¶ Das Reusstaldekret, in Kraft seit dem 1. Januar 1982, inklusive Reusstalverordnung vom 

9. Mai 1983 

¶ Das Reussuferschutzdekret, in Kraft seit dem 30. April 1966 

¶ Landschaften von kantonaler Bedeutung gemäss Richtplankapitel L2.3. Die Gemeinden 

schützen die LkB in der Nutzungsplanung (L3.2/1.2) 
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¶ Landschaften und Naturdenkmaler von nationaler Bedeutung (BLN) gemäss Richtplanka-

pitel L2.4, konkret BLN-Objekt1305 Reusslandschaft: Die Gemeinden sorgen im Rahmen 

der Nutzungsplanungen für die Umsetzung der Schutz- und Entwicklungsziele des BLN 

(L2.4/1.2). 

¶ Auengebiet HegnauïGnadenthal 

- Zur Gewährleistung der Hochwassersicherheit ist die Gemeinde verpflichtet, die Gefahren-

karten und Massnahmenplanungen zum Hochwasserschutz (Richtplan L 5.1) umzusetzen. 

- Von den Arbeitsplatzgebieten westlich der Oberebenestrasse westwärts und südlich davon 

vom Flussraum der Reuss westwärts über das südliche Gemeindegebiet von Bremgarten 

erstreckt sich das im gemäss E 2.1/2.1 im Richtplan festgesetzte Planungsgebiet für Projekt 

380-kV-Leitung UW NiederwilïUW Obfelden (AG /ZH). 

 

 

Raumkonzept Aargau 

Die Gemeinde Bremgarten ist gemäss Raumkonzept ein LÄNDLICHES ZENTRUM im URBA-

NEN ENTWICKLUNGSRAUM. Gemäss Richtplanvorgaben bilden die ländlichen Zentren Stütz-

punkte für regionale Einrichtungen. Sie arbeiten grenzüberschreitend zusammen und werden 

mit den benachbarten Zentren verkehrlich gut verbunden. Urbane Entwicklungsräume umfas-

sen neben den Kernstädten ihre unmittelbare, dicht besiedelte Nachbarschaft. Sie sind Teil der 

Agglomerationen. Die Erreichbarkeit und der Anschluss an das übergeordnete Verkehrsnetz 

sind zu gewährleisten. Die Lebensqualität und die Standortattraktivität für das urbane Wohnen 

und Arbeiten sind zu steigern. 

 

Gebiete ausserhalb des Siedlungsgebietes sowie der Ortsteil Hermetschwil-Staffeln liegen in-

nerhalb der KERNRÄUME LANDSCHAFTSENTWICKLUNG. Dies sind wertvolle Kulturland-

schaften mit besonderer Eigenart und hohem Landschafts- sowie Erholungs- und Freizeitwert. 

Sie dienen der zeitgemässen land- und forstwirtschaftlichen Produktion; diese wird mit einer 

zielgerichteten Landschaftsentwicklung abgestimmt. Nichtlandwirtschaftliche Bauten ausserhalb 

Baugebiet und Zerschneidungen durch Infrastrukturanlagen sind zu vermeiden. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ausschnitt Raumkonzept Aargau  
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3.2.3 Regionale Grundlagen 

Die Gemeinden sind aufgefordert, die regionalen Planungen, Konzepte und Interessen sowie 

allfällige regionale Sachpläne in der Nutzungsplanung zu berücksichtigen (§§ 11 und 27 BauG) 

und die Nutzungspläne regional abzustimmen (§ 13 BauG). 

 

Die Stadt Bremgarten ist dem Regionalplanungsverband Mutschellen-Reusstal-Kelleramt MRK 

angeschlossen. Eine regionale Entwicklungsstrategie ist derzeit in Erarbeitung.  

 

Im Rahmen des öffentlichen Mitwirkungsverfahrens für die vorliegende Gesamtrevision wurde 

der Planungsverband MRK zur Stellungnahme eingeladen. Gemäss der Stellungnahme vom 

21. Februar 2022 (Beilage B6) entspricht die Nutzungsplanung Siedlung und Landschaft aus 

regionaler Sicht der angestrebten regionalen Entwicklung gemäss RES (Phase 1). Sie unter-

stützt die Region MRK und die Stadt Bremgarten in ihrer Rolle und Funktion als regionales 

Zentrum. Durch den Erlass von Gestaltungsplanpflichten und die Festlegung von behördenver-

bindlichen Instrumenten könnten die Zielsetzungen und Massnahmen des RES weiter berück-

sichtigt werden. 

Hinweise aus der Stellungnahme: 

- Im Hinblick auf die zu erwartende Entwicklung auf der Oberebene ist mittelfristig zu prüfen, 

inwiefern auch die AVA Haltestelle Bremgarten West verstärkt als multimodaler Umsteige-

punkt gestaltet werden kann. 

- Aus regionaler Sicht sind die Schaffung und der Erhalt der bestehenden Vielfalt an unter-

schiedlichen Arbeitsplätzen und flexiblen Räumlichkeiten wichtig. Die Repla regt aus diesem 

Grund an sicherzustellen, dass bei der Arealentwicklung Oberebene auch Räumlichkeiten 

für Arbeitsnutzungen vorgesehen werden (z. B. durch flexible Raumnutzungen). Damit soll 

auf Veränderungen in der Nachfrage reagiert werden können, die beispielsweise aufgrund 

der Digitalisierung und neuen Arbeitsformen möglich sind bzw. erwartet werden. 

- Der Ausbau des Bahnhofs Bremgarten West schafft auch Versorgungsangebote für die um-

liegenden Gemeinden und die Region. Es soll auf eine attraktive und vielseitige Ausgestal-

tung geachtet werden sowie auf die Bereitstellung von Leistungen, die über den täglichen 

Bedarf hinausgehen. 

- Die im Planungsbericht erwähnte mögliche Festlegung des Freiraumkonzepts als behörden-

verbindliches Instrument ist aus regionaler Sicht wünschenswert. 

- Die gut erschlossenen Standorte rund um die Bahnhofsgebiete Bremgarten und Bremgarten 

West eignen sich aus regionaler Sicht für Wohnungen für ältere Generationen und Räum-

lichkeiten für eine (Gemeinschafts-)Praxis. 

 

In der Planungsvorlage wurde § 5 nBNO zum Richtplan Bahnhofsgebiet Bremgarten West be-

züglich des multimodalen Umsteigepunkts ergänzt. 

Das Areal Oberebene grenzt an die Oberebenestrasse im Westen und an die Arbeitszone A2 

im Norden. Aus dieser Ausgangslage ergeben sich automatisch Arealbereiche, die sich beson-

ders für Räumlichkeiten für Arbeitsnutzungen anbieten. Einen Mindestgewerbeanteil festzule-

gen ist nicht erforderlich. 

Die vielseitige Ausgestaltung des Bahnhofs West ist in der Zielformulierung zum Richtplan ent-

halten: Eine gewerbliche Ausrichtung mit den Bedürfnissen auf dem Bahnhofareal ist zu för-

dern. 

Die Hinweise zum Freiraumkonzept, zum Wohnraum für ältere Generationen und Räumlichkei-

ten für (Gemeinschafts-)Praxen werden für nachgelagerte Planungen zur Kenntnis genommen. 
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Agglomerationsprogramme Aargau-Ost 

Für Bremgarten massgebende Inhalte des Agglomerationsprogramms der 3. Generation umfas-

sen Massnahmen im Öffentlichen Verkehr (ÖV_03) und im Fuss- und Radverkehr FRV_03. 

Diese wurden in den Kommunalen Gesamtplan Verkehr aufgenommen.  

 

Für die geplante Lückenschliessung der Fuss- und Radverkehrsinfrastruktur entlang der K 361 

Waltenschwilerstrasse ist im Rahmen der Detailplanung und Umsetzung zu berücksichtigen, 

dass auch das im kantonalen Richtplan festgesetzte und in Planung / Umsetzung befindende 

Materialabbaugebiet Rauestei über diesen Strassenabschnitt erschlossen wird. Das Abbauge-

biet erstreckt sich bis in den Kurvenbereich am Knoten Waldheim. 

 

Das Planungsverfahren zur Umsetzung der Materialabbauzone Rauestei läuft als separate Tei-

länderungsplanung parallel zu der vorliegenden Gesamtrevision der Nutzungsplanung. Die Ab-

stimmung mit Massnahme FRV_03 (Radweg) erfolgt im Rahmen des Teiländerungsverfahrens. 

Dieses wird mit der Gesamtrevision koordiniert. 

 

 

ÖV_03: Bremgarten: Kapazitätsausbau und 

Sanierung Knoten Bibenlos 

Es ist geplant, die vorhandenen Knoten Mut-

schellenstrasse und Badenerstrasse mit einem 

grossen Kreisel zusammenzuführen und die 

Leistungsfähigkeit für das Gesamtsystem ent-

sprechend auszubauen. 

 

FRV_03: Bremgarten: Radweg Hermetschwil-

Staffeln nach Bremgarten 

Die kommunale Radwegverbindung von Her-

metschwil-Staffeln nach Bremgarten ist eine 

wichtige Schulwegverbindung für Schulkinder 

der Oberstufe, die im Bereich des Restaurants 

Waldhaus eine Lücke aufweist. Die Lücke soll 

geschlossen werden.  

Agglomerationsprogramme Aargau-Ost, 3. Generation  

Folgende Massnahmen im Ortsteil Bremgarten sind im Rahmen der 4. Generation beim Bund 

zur Mitfinanzierung beantragt worden: 

- Obertorplatz: Erhöhung der Verkehrssicherheit zugunsten des Fuss- und Veloverkehrs 

- Friedhofstrasse: Erhöhung der Verkehrssicherheit zugunsten des Fuss- und Veloverkehrs 

 

Die geplanten und beantragten Massnahmen des Agglomerationsprogramms erfordern keine 

planungsrechtlichen Massnahmen bzw. Festlegungen in der vorliegenden Gesamtrevision. 

 

3.3 Kommunale Grundlagen 

3.3.1 Räumliches Entwicklungsleitbild REL 

Als Grundlage für die Gesamtrevision der Nutzungsplanung der Stadt Bremgarten dient das 

räumliche Entwicklungsleitbild REL (Beilage B2). Dieses wurde zu Beginn der Planungsarbeiten 



Seite 21 
 

Stadt Bremgarten  |  Gesamtrevision Nutzungsplanung  |  Planungsbericht 

27. November 2024  |  Genehmigungsvorlage  arcoplan.ch 

erarbeitet und am 25. März 2019 vom Stadtrat zuhanden des Mitwirkungsverfahrens 

(REL/KGV) verabschiedet. Nach der Überarbeitung aufgrund der Mitwirkungseingaben wurde 

das Räumliche Entwicklungsleitbild REL vom Stadtrat am 4. Juli 2022 beschlossen. Das Räum-

liche Entwicklungsleitbild legt die Ziele der Gemeinde unter Abwägen verschiedener Interessen 

fest und besteht aus einem Plan sowie einem Ziel- / Massnahmenkatalog mit konkreten Hand-

lungsanweisungen für nachgelagerte Planungen.  

 

Das Entwicklungsleitbild zeigt auf konzeptioneller Ebene auf, wie sich die Stadt Bremgarten 

räumlich und strategisch entwickeln soll. Insgesamt wird eine qualitätsvolle und massvolle bauli-

che Dichte angestrebt, die Entwicklung soll dem jeweiligen Charakter der Stadtteile und Quar-

tiere entsprechen, Identitäten schützen und die siedlungsinternen Natur- und Freiräume wie 

auch den Naturraum wahren. Im Einzugsbereich des öffentlichen Verkehrs, insbesondere der 

Bahnhofgebiete Bremgarten und Bremgarten West soll Wohnen mit einer hohen Dichte beibe-

halten und gefördert werden. Im Arbeitsplatzgebiet Oberebene wird eine verbesserte Erschlies-

sungsgüte durch den öffentlichen Verkehr und den Fussverkehr angestrebt, zusätzlich ergeben 

sich mit dem Umstrukturierungsgebiet neue Entwicklungsimpulse für das gesamte Gebiet. Der 

Ortsteil Hermetschwil-Staffeln wird unter Wahrung der Identität weiterentwickelt und konsequent 

mit dem Stadtgebiet vernetzt. 

 

Folgende Hauptziele wurden definiert: 

- Qualitative innere Siedlungsentwicklung mit Abstimmung auf den Verkehr 

- Erhaltung der weitgehend unberührten Natur- und Flusslandschaft, der vielfältigen Kultur-

landschaft sowie des breiten Kultur-, Freizeit- und Erholungsangebotes 

- Sicherstellung einer massvollen und kontinuierlichen Bevölkerungsentwicklung 

- Erhaltung bestehender und Schaffung neuer Arbeitsplätze. 

- Beibehaltung und Weiterentwicklung der hohen Standortattraktivität, Erhaltung und Stärkung 

der eigenen Identität sowie Bewahrung und Förderung der Bevölkerungsdurchmischung 

 

Die zum Zeitpunkt der Erarbeitung des RELs parallellaufende Teiländerungsplanung Ober-

ebene wird als Umstrukturierungsgebiet in der Gesamtentwicklungsstrategie berücksichtigt, das 

Bevºlkerungspotential ist im Grundlagendokument āInnenentwicklung ï Potentialabschätzun-

genó (Beilage B1) sowie in Kapitel 3.3.2 dieses Berichts ausgewiesen.  
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Übersichtsplan Räumliches Entwicklungsleitbild Bremgarten (Stand 15. Oktober 2020) 

 

Entwicklungsstrategie  

Die Mittelwerte der Zielvorgaben bzw. Prognosen für den Bevölkerungszuwachs und die Mittel-

werte der errechneten Innenentwicklungspotentiale sind kongruent und zeigen damit auf, dass 

das Innenentwicklungs-Soll für Bremgarten voraussichtlich erreicht werden kann. Zu beachten 

sind dabei sowohl in der Prognose wie auch im Potential Unsicherheitsfaktoren wie beispiels-

weise der Annahme einer linearen Bevölkerungsentwicklung, Annahme eines 2-Personen-

Haushalts als Durchschnitt, Realisierungswahrscheinlichkeiten für die angestrebte Dichte, etc. 

 

Aufgrund geringer Eigenlandreserven ist es für die öffentliche Hand schwierig, steuernd in die 

Entwicklung eingreifen zu können. Eine mehrgleisige Entwicklungsstrategie ist für die Stadt 

Bremgarten daher sinnvoll. Durch die kontrollierte Entwicklung der grösseren, unüberbauten 

Areale in den Wohn- und Mischzonen und der Ermöglichung einer qualitativ hochstehenden in-

neren Verdichtung sowie der Transformation der Oberen Ebene kann eine differenzierte, den 

städtebaulichen Zielen entsprechende Entwicklung erfolgen, die unterschiedliche Realisierungs-

horizonte abdeckt.  
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Die auf diesen Ansätzen beruhende Entwicklungsstrategie für die Stadt Bremgarten umfasst 

damit 

- den Beitrag aus der laufenden Innenentwicklung / Erneuerung bereits überbauter Gebiete 

- den Beitrag aus den Entwicklungsgebieten im Bereich der Wohn- und Mischzonen gemäss 

vorliegendem Entwicklungsleitbild (kurz bis mittelfristig) 

- den Beitrag aus dem Umstrukturierungsgebiet Obere Ebene als Schlüsselgebiet, der sich 

aus der Umzonung von der Arbeitszone in eine Mischzone ergibt (frühestens in 10 Jahren) 

 

 

3.3.2 Innenentwicklung ï Potentialabschätzungen 

Die Abschätzung des Innenentwicklungsbeitrags bzw. des Bevölkerungspotentials der in der 

kommunalen Nutzungsplanung festgelegten Planungsmassnahmen ist ein zentrales Element 

der Berichterstattung nach Art. 47 Verordnung über die Raumplanung (RPV). Die planerisch 

vorbereitete beziehungsweise erwartete Einwohnerdichte ist in einem separaten Bericht darge-

stellt (Beilage B1). 

 

Vorgehen 

Die Kapazitªtsberechnung wurde entsprechend dem ĂRI(A)-Prinzipñ (Reserven - Innenentwick-

lung - Aussenentwicklung) vorgenommen. Als Reserven [R] werden kleinflächige Baulücken in 

dezentraler Lage sowie grºssere, zusammenhªngende, teilweise zentral gelegene ñSchl¿ssel-

gebiete betrachtet. Bei Flächen für eine hochwertige Innenentwicklung [I] handelt es sich um 

bereits bebaute Wohn- und Mischzonen an gut erschlossener, zentralerer Lage mit erheblichem 

Aufwertungspotenzial. Sämtliche Gebiete, die nicht der gemäss kantonalem Richtplan geforder-

ten Mindestdichte von 55 Einwohner / Hektare in Bremgarten oder 40 Einwohner / Hektare in 

Hermetschwil-Staffeln entsprechen, wurden ebenfalls als Innenentwicklungsflächen ermittelt, 

sogenannte Sichtungsgebiete. Sie wurden bezüglich des Bevölkerungspotentials analysiert und 

entsprechend dem Resultat erfasst oder mit Begründung verworfen (Beilage B1).  

 

Gemäss Werkzeugkasten W4d Abschätzung Innenentwicklungsbeitrag sind die angenomme-

nen Dichten 2040 begründet und aufgrund konkreter Projekte, Studien oder Referenzprojekten 

abzuleiten. Um entsprechend abgestützte Zahlen zu erhalten, wurde die zusätzliche Kapazität 

einerseits anhand der Differenz der zu Planungsbeginn bestehenden Dichten (Daten 

31.12.2015, siehe Abbildung in Kapitel 4.2.1) und der Richtplan-Zieldichten im Sinne eines 

óTop-Downô Ansatzes je Arealfläche berechnet. Andererseits wurde diese zusätzliche Bevölke-

rungskapazität für die jeweils betrachteten Areale auch anhand parzellenweiser Analyse im 

Sinne eines óBottom-Upô Ansatzes abgeschªtzt.  

 

Da die Dichten in Bremgarten im Bestand bereits hoch sind, wurde als Referenzdichte der 

Richtplanwert verwendet, der leicht höher ausfällt, als wenn jedes einzelne Areal mit der spezifi-

schen Referenzdichte gemäss Planungswegweiser ï Werkzeugkasten W4d berechnet wird (be-

trachtet wurden Median / und Oberes Quartil nach Raumtyp). In Anbetracht der Schwankung 

der Zahlen je Areal gleicher Zonentypen im Bestand wird die Verwendung des Richtplanziel-

werts als vertretbar erachtet.  

 

Die Potenzialabschätzung (Beilage B1) ergab, dass das gemäss Richtplan prognostizierte Be-

völkerungswachstum (bis 9ô840 Einwohner im Jahr 2040) aufgenommen werden kann. Dies 
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lässt - vorbehältlich Annahme und Inkrafttreten der Umzonung Oberebene ï den Schluss zu, 

dass das Baugebiet der Stadt Bremgarten bis zum Planungshorizont von 2040 grundsätzlich als 

ausreichend gross bemessen erscheint.  

 

 

3.3.3 Kommunaler Gesamtplan Verkehr KGV 

Gestützt auf den seit dem 1. Januar 2010 geltenden § 54a Baugesetz (BauG) wurden die ver-

kehrsrelevanten Fragen im Rahmen eines Kommunalen Gesamtplanes Verkehr KGV erarbeitet. 

Der KGV bildet die Basis für die in § 13 Abs. 2bis BauG geforderte Abstimmung der Siedlungs- 

und Verkehrsentwicklung. Als zentrales gesamtheitliches Verkehrsplanungsinstrument macht er 

z.B. Aussagen zu einem funktionsfähigen und wesensgerechten Strassennetz, zur Anbindung 

an den öffentlichen Verkehr, zu attraktiven Langsamverkehrswegen und zu wesentlichen ver-

kehrsrelevanten Gestaltungsmassnahmen. Der KGV wurde zu Beginn dieser Gesamtrevision 

der Nutzungsplanung in Koordination mit dem Räumlichen Entwicklungsleitbild erstellt und am 

25. März vom Stadtrat beschlossen.  

 

Gemäss dem Kommunalen Gesamtplan Verkehr verfolgt die Stadt Bremgarten für die zukünf-

tige Verkehrsentwicklung folgende Grundsätze: 

- Wenig motorisierter Individualverkehr: Die guten Voraussetzungen zur Stärkung des 

Fuss- und Radverkehrs sowie das bereits gute ÖV-Angebot werden genutzt, um neue Be-

dürfnisse nicht mit dem motorisierten Individualverkehr abzudecken und auch Fahrten zu 

verlagern. 

- Hohe Sicherheit und Verträglichkeit des Verkehrs: Die Sicherheit aller Verkehrsteilneh-

menden, insbesondere aber die der zu Fuss gehenden oder mit dem Velo fahrenden Perso-

nen, soll so hoch wie möglich sein. Massnahmen, die mit diesem Ziel ansetzen, sollen 

gleichzeitig die Verträglichkeit des vorhandenen Verkehrs erhöhen.  

- Attraktiv gestaltete öffentliche Räume: Die öffentlichen Räume, welche naturgemäss häu-

fig auch Verkehrsräume sind, sollen für den Aufenthalt attraktiv, bewusst und klar gestaltet 

sein. 

 

Die Ergebnisse aus dem KGV wurden mit der Gesamtrevision der Nutzungsplanung abgegli-

chen, z.B. flossen folgende konkreten planerischen Massnahmen ein: 

- Raumgestaltung ausserhalb der Altstadt (Zürcherstrasse M1 und Obertorplatz M2):  

Der Raum ist im heutigen Zustand durch eine ausgesprochene Verkehrsorientierung ge-

prägt. Eine gestalterische Aufwertung ist in Planung. 

Die Gesamtrevision Nutzungsplanung berücksichtigt und integriert diese wichtige planeri-

sche Grundlage (Rahmenplan Zürcherstrasse Nord, 2014, Planwerkstadt AG, Zürich) in der 

Formulierung der Gestaltungsplanziele āZ¿rcherstrasseó und āBahnhofareal/Depot AVA. 

- Fussverkehrsnetz: Im Planungsgebiet Oberebene sind Verbindungsmöglichkeiten für den 

Fuss- und Veloverkehr zum Bahnhof AVA Bremgarten West durch Privatliegenschaften be-

einträchtigt. (M7 Schaffen einer direkten und attraktiven Verbindung für Fuss- und Velover-

kehr zwischen dem Entwicklungsgebiet Oberebene und der Haltestelle AVA Bremgarten 

West). Zur Schliessung dieser Netzlücke sind Abklärungen im Gange. Ziel ist es, die Fuss-

wegverbindung verbindlich zu sichern, gegebenenfalls mit einem verwaltungsrechtlichen 

Vertrag oder auch im Rahmen eines nachgelagerten Planungsverfahrens. Aufgrund des 
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wesentlichen öffentlichen Interesses bleibt es der Planungsbehörde vorbehalten, im nachge-

lagerten Verfahren den Planungsperimeter entsprechend auszudehnen. 

- Veloverkehr: Am Knoten «Waldheim» zwischen der K260 und der besteht eine ausgeprägte 

Netzlücke auf einer kommunalen Hauptroute des Veloverkehrs. Gemäss fachlicher Stellung-

nahme vom 08. Oktober 2020 zur Teilzonenplanung Rauestei (BVUARE.13.233) wurde be-

reits ein Strassenbauprojekt zur Verbreiterung der K 361 inklusive Radweg (Vorprojekt) aus-

gearbeitet. Dieses Strassenbauprojekt bedingt einen Landerwerb unter anderem auf der 

Seite der Materialabbauzone und wird damit im Rahmen der Teiländerungsplanung behan-

delt. 

- Betriebliche und gestalterische Optimierung der Zugerstrasse (M3): Die bestehenden Sicher-

heitseinschränkungen bei Querungsstellen sowie fehlende Einrichtungen für Veloverkehr 

längs, Siedlungsentwicklung entlang der Strasse. Aufwertung als städtische Einfallsachse 

mit entsprechendem Erscheinungsbild, Sicherheits- und Komfortniveau 

- Regelung zum Parkplatzangebot 

- Anweisungen betreffend eine Verpflichtung zu einem Mobilitätskonzept sowie dessen mögli-

chen Inhalt 
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4 Zentrale Sachthemen 

4.1 Wichtigste Themen der Revision 

Gestützt auf das Räumliche Entwicklungsleitbild Bremgarten (REL) besteht mit der Revision der 

Nutzungsplanung Siedlung insbesondere die Absicht, die Voraussetzungen für eine qualitativ 

hochwertige und kontinuierliche Entwicklung zu schaffen. Folgende wesentlichen Themenberei-

che sind bei der Nutzungsplanung Siedlung ï bestehend aus dem Bauzonenplan und der Bau- 

und Nutzungsordnung (BNO) ï Gegenstand der Revisionsarbeiten: 

 

- Innere Siedlungsentwicklung; Differenzierte Betrachtung aller Wohnzonen bzgl. Nachver-

dichtungen unter Berücksichtigung der Identität der Quartiere, präzisierende Vorgaben zur 

Freiraum- / Aussenraumgestaltung, Spezielle Betrachtung der Bahnhofsgebiete. 

- Ortsbildgestaltung; qualitative Entwicklung der Bauten sowie der Strassenräume, Entwick-

lung der Bahnhofsgebiete mit attraktiver Nutzungsmischung, Bestimmungen zu Grenz- und 

Gebäudeabständen. 

- Arbeitszonen; Entwicklung und Attraktivierung der Arbeitszone Obere Ebene, Einpassung in 

örtlichen Kontext und in die Landschaft. 

- Bauzonenreserven / -grösse; Aspekte der quantitativen Siedlungsentwicklung, äussere Be-

grenzung der Bauzonen (im Grundsatz belassen). 

- Behandlung neuer Richtplanthemen wie Verkaufsnutzungen, Abstimmung Siedlung / Ver-

kehr, Hochwasserschutz, Gewässerraum. 

- Bau- und Nutzungsordnung BNO; Zusammenführen der Nutzungsordnungen der ehemali-

gen Ortsteile Bremgarten und Hermetschwil-Staffeln, aktualisierte Bestimmungen basierend 

auf neuen Zielen / Bedürfnissen und Erfahrungen in der Anwendung; Integration des harmo-

nisierten Baurechts. 

 

Die Revision der Nutzungsplanung Kulturland beinhaltet im Wesentlichen: 

 

- Anpassung an veränderte übergeordnete Vorgaben (BauG, BauV, kantonaler Richtplan) 

- Aktualisierung der Schutzzonen und -objekte anhand der Aufnahmen vor Ort 

- Betrachtungen zum Schutz der weilerartigen Siedlungsstruktur in ihrer gut erhaltenen Aus-

prägung am Rande des Klosters Hermetschwil 

- Überprüfung und wo nötig Aktualisierung der Spezialzonen im Kulturland. 

 

 

4.2 Innere Siedlungsentwicklung / Verdichtung 

4.2.1 Überbaute Wohn- und Mischzonen 

Gemäss Richtplan-Vorgabe (Kapitel S1.2) betragen die Mindestdichten für ländliche Zentren für 

überbaute Wohn- und Mischzonen 55 Einwohner pro Hektare (Bestand) und für die unüberbau-

ten Äquivalente 75 E/ha (Entwicklung). Für den im ländlichen Entwicklungsraum liegenden 

Ortsteil Hermetschwil-Staffeln gelten 40 E/ha (Bestand) und 60 E/ha (Entwicklung). 

 

Für das Stadtgebiet Bremgarten zeigt sich, dass die Dichte in weiten Teilen der überbauten 

Wohn- und Mischzonen bereits hoch bzw. die erforderliche Mindestdichte erreicht ist. Tiefere 
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Dichtewerte finden sich einerseits im Bereich von Einfamilienhausquartieren an ausgeprägten 

topografischen Lagen. Andererseits weist das Bahnhofsgebiet Bremgarten gemäss Stand der 

Analysekarte 2015 (unten) sehr tiefe Dichtewerte auf. Das Bahnhofareal bzw. das Gebiet Zür-

cherstrasse ist bereits seit 2014 Gegenstand einer laufenden Entwicklungsplanung. In der vor-

liegenden Nutzungsplanung soll die angestrebte Entwicklung mit Gestaltungsplanungspflicht 

sowie spezifischen Zielvorgaben erreicht werden (vgl. Kapitel 4.2.7).  

Die beiden grossflächigen rot gefärbten Gebiete mit roter Umrandung (Areal ehemalige Papier-

fabrik und Wydeweg) sind inzwischen auf der Basis von Sondernutzungsplanungen in dichter 

Weise überbaut. 

 

Im Ortsteil Hermetschwil-Staffeln sind die Mindestdichten bis auf direkt an der Kantonsstrasse 

gelegene Wohn- und Arbeitsgebiet erreicht. 

 

   

Einwohnerdichten (Einwohner pro Hektare) der Wohn- und Mischzonen Bremgarten (Stand: 31.12.2015) 

 

Bereits per 31. Dezember 2015 wies Bremgarten eine Bevölkerungsdichte von 62.5 Einwoh-

nern pro Hektare in den überbauten Wohn- und Mischzonen auf. Gemäss Richtplankapitel 

S 1.2 Planungsanweisung 2.2 ermitteln Gemeinden, in welchen die Mindestdichte erreicht ist, 

im Rahmen der Nutzungsplanung die für eine weitere Erhöhung der Dichte bevorzugten Wohn- 

und Mischzonen und weisen die entsprechenden Potenziale sowie die damit verbundene, zu-

sätzliche Verdichtung aus. Sie sorgen in der Nutzungsplanung und mit ergänzenden Massnah-

men verbindlich für die Umsetzung. Mit der Beilage B1 Potentialabschätzungen Bremgarten 

werden die Potentialgebiete ausgewiesen.  
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Nach Planungsanweisung 2.3 sorgen die Gemeinden zudem auch in Arbeitszonen für eine effi-

ziente Nutzung des Baulandes (mehrgeschossiges, dichtes Bauen, Nutzung des Untergrunds, 

Mehrfachnutzungen und so weiter). Der Kanton unterstützt die Gemeinden bei der Umsetzung 

der Arbeitszonenbewirtschaftung. 

Nebst der Einwohnerdichte gibt auch die Bauperiode der Gebäude Hinweise zum Verdichtungs-

potenzial in den überbauten Wohn- und Mischzonen. In Gebieten mit rund 40 E/ha oder weni-

ger und einem älteren Baubestand ist grundsätzlich ein Verdichtungspotenzial vorhanden. In 

der Karte Bauperiode ist vor allem der Gebäudebestand der vor 1960 realisierten Bauten inte-

ressant.  

 

 

 
 

 

 

Bauperiode der Gebäude in den überbauten Wohn-/ Mischzonen 

(Stand 31.12.2015). Quelle: BVU Abteilung Raumentwicklung  

 

 

In Bremgarten weisen die Wohnzonen W2 und W3 Einwohnerdichten um 40 E/ha oder mehr 

auf, eine markante Verdichtung ist hier eher nicht zu erwarten. Einige Wohnquartiere wie im 

Gebiet Ringstrasse sind erst ab 2001 entstanden. 
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4.2.2 Unüberbaute Wohn- und Mischzonen 

Die unüberbauten Wohn- und Mischzonen wurden im Rahmen der Innenentwicklungsbetrach-

tungen hinsichtlich ihres Entwicklungspotentials gestützt auf die Zonenzuweisung gemäss 

neuem Bauzonenplanentwurf beleuchtet und quantifiziert (Beilage B1). Das Entwicklungspoten-

tial wurde mit der bottom-up Variante parzellenscharf ermittelt, teilweise anhand von Baugesu-

chen. Die Annahmen werden grundsätzlich als sehr plausibel eingeschätzt. Planerische Inter-

ventionen erfolgen mit dem Revisionsentwurf fast ausschliesslich in W2-Zonen mit wenig Ein-

wohnerpotential. Per September 2022 wurden die Zahlen des Berichts hinsichtlich der neu 

überbauten Gebiete und der Bevölkerung aktualisiert.  

 

Hinsichtlich der Innenentwicklung werden folgende Haltungen verfolgt: 

 

- Die Planung Oberebene wurde bereits bis Stufe Einwohnergemeindeversammlung begrün-

det, Empfehlungen aus der Vorprüfung wurden qualifiziert verworfen und der abschliessende 

Vorprüfungsbericht wurde ausgehändigt. Anlässlich der Einwohnergemeindeversammlung 

im Dezember 2020 von den Stimmberechtigten eingebrachten Voten / Themen werden im 

Kapitel Umzonung Wohn- und Arbeitszone Oberebene WAO (nachfolgend) analysiert und in 

die Vorlage eingearbeitet. Die Annahmen aus den Planungsunterlagen werden für die Innen-

entwicklungsberechnungen (Richtprojekt) übernommen. 

- Der Verzicht auf gestaltungsplanpflichtige Gebiete in Hermetschwil-Staffeln ist begründet (es 

soll nicht aufgrund einer āPflichtó eine grossvolumige Bebauung entstehen, insbesondere 

nicht am nördlichen Osthang). Dieses Ziel deckt sich zudem mit den Erhaltungszielen ge-

mäss dem Inventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz (ISOS). Es wurden für den 

Hangbereich spezifische Bestimmungen für eine bessere Einordnung definiert. 

- Es wurde überprüft, ob peripher gelegene Bauzonenflächen unzureichend erschlossen sind, 

oder ob eine Überbauung in den nächsten 15 Jahren nicht absehbar ist. Die Grösse des 

Baugebietes korrespondiert mit der prognostizierten Bevölkerungsentwicklung. Es besteht 

somit kein Anlass für Auszonungen. Sämtliche Grundstücke sind im erschliessungstechni-

schen Sinn baureif. 

- Ein über die Sichtungsgebiete gemäss Potenzialabschätzung (Beilage B1) hinaus gehendes 

Innenentwicklungspotential innerhalb der überbauten Zonen W3 sowie WA3/WA4-Zonen 

wird mit Ausnahme des Schilds an der Zufikerstrasse in der Potentialabschätzung nicht aus-

gewiesen. Die Dichten liegen hier bereits markant über den mit dem kantonalen Richtplan 

geforderten Mindestdichten und im Sinne der Bottom-Up Betrachtung sind keine Gebiete mit 

potenziellen neuen Wohneinheiten ersichtlich.  

 

Das Dossier Innenentwicklung dient als Grundlage für das Räumliche Entwicklungsleitbild REL 

und für die Entwicklungsstrategie.  

 

 

4.2.3 Umzonung Wohn- und Arbeitszone Oberebene WAO 

Die Planung Oberebene wurde ursprünglich entsprechend der an der Einwohnergemeindever-

sammlung vom 10. Dezember 2019 in die vorliegende Vorlage aufgenommen, wobei im Rah-

men des Mitwirkungsverfahrens die Nutzungsmasse betreffend die Ausnutzung sowie betref-

fend die Fassaden- und Gesamthöhe reduziert wurden. 
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Die massgebliche Abstimmung mit den übergeordneten Vorgaben insbesondere betreffend Be-

völkerungsentwicklung und Fassungsvermögen der Wohn- und Mischzonen sowie dem ESP 

wurden im Rahmen der Teiländerung erörtert und abgewogen. Die Umzonung im Gebiet 

«Oberebene» kann gestützt auf die umfangreichen und guten Planungsgrundlagen aus fachli-

cher Sicht weiterhin unterstützt werden, soweit keine neuen Erkenntnisse, zum Beispiel im Rah-

men der regionalen Abstimmung, diese Beurteilung in Frage stellen. 

 

Die Regionale Entwicklungsstrategie RES konnte per Planungsstand 4. Juli 2022 nicht berück-

sichtigt werden, da diese am 30. Juni 2022 erst beschlossen wurde. Die kommunale Strategie 

Oberebene zeigt jedoch, dass das Entwicklungspotential Oberebene mit der Umzonung in die 

WAO nicht geschmälert wird (vgl. Kapitel 4.2.4). Im Rahmen der Integration werden die grundle-

genden Aussagen der Planung Oberebene mit aktuellen Zahlen verglichen/verifiziert und im 

Gesamtkontext der Nutzungsplanung betrachtet:  

 

Bedarfsnachweis Arbeitsnutzungen 

Zitat aus Planungsbericht TZP Oberebene, Metron AG, S. 14 (Kapazitäten):  

Gemäss dem Bericht «Arealstrategie Entwicklungsschwerpunkt Oberi Ebni in Bremgarten » 

(EBP, 31. Januar 2017) kann von 45-120 Arbeitsplätzen pro Hektare (AP/ha) Arbeitszone aus-

gegangen werden. Auch der Regionalplanungsverband Mutschellen-Reusstal-Kelleramt geht 

zumindest für den ESP «Oberi Ebni» von einer Zielgrösse von 45 AP/ha aus. Auf Basis dieser 

Kennwerte und der Tatsache, dass sich der Grossteil der Reserven in der Stadt Bremgarten be-

findet und damit die Zieldichte von 45 AP/ha für einen Grossteil der bestehenden Reserven gilt, 

bestehen bei Bauzonenreserven von 26.4 Hektaren regionale Kapazitäten für ca. 1'200 bis 

3'200 zusätzliche Arbeitsplätze. Auf die Stadt Bremgarten entfallen, gestützt auf die Bauzonen-

reserven von 14.6 Hektaren, 660 bis 1'750 Arbeitsplätze. 

 

Zitat aus Planungsbericht TZP Oberebene, Metron AG, S. 15 (Beschäftigten- und Arbeitsplatz-

entwicklung): 

Gemäss Raumbeobachtung des Kantons Aargau lag die Beschäftigtenentwicklung zwischen 

2005 und 2013 unter 10 %. Im Vergleich mit anderen Regionen gehört die Region Bremgarten 

ï zusammen mit zofingenregio, Suhrental und aargauSüd impuls ï zu den Regionen mit der ge-

ringsten Beschäftigungsentwicklung im angegebenen Zeitraum. Der Bericht «Arealstrategie 

Entwicklungsschwerpunkt Oberi Ebni in Bremgarten» (EBP, 31. Januar 2017) stützt dieses Bild. 

Demgemäss hat die Beschäftigung, regional gesehen, in den letzten 10 Jahren nur gerade um 

4.2 % zugenommen, während der kantonale Durchschnitt bei 9.9 % lag. Bis ins Jahr 2020 wird 

mit einem Beschäftigtenwachstum von 2.2 % gerechnet, was ebenfalls unter dem kantonalen 

Durchschnitt von 3.8 % liegt. 

Der Vergleich der in der Planung Oberebene abgebildeten Entwicklung (Zitate) des Zeitraums 

2005 bis 2013 gemäss Raumbeobachtung des Kantons Aargau mit den aktuellen Zahlen 2011 

bis 2017 gemäss Raumbeobachtungsbericht 2019 zeigt auf, dass die Beschäftigten- und Ar-

beitsplatzentwicklung auch in diesem Zeitraum auf tiefem Niveau liegt (< 10%).   
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Beschäftigtenentwicklung Regionen: Quelle Bericht Raumbeobachtung 2019, Abteilung Raumentwicklung 

Die statistischen Daten zur Beschäftigten- und Arbeitsplatzentwicklung (STATENT per 24. Juni 

2021) für den Zeitraum von 2015 bis 2018 zeigen für Bremgarten im Primären Sektor bei Ab-

nahme der Arbeitsstätten um 6% eine Zunahme der Vollzeitäquivalente von 3%. Im Sekundä-

ren Sektor ist mit Referenz auf 2015 eine Zunahme der Arbeitsstätten von 7% bei einer Zu-

nahme der Vollzeitäquivalente von 6% zu verzeichnen (+7% Arbeitnehmende). Im Tertiären 

Sektor ist eine Zunahme der Arbeitsstätten von 4% bei einer Zunahme der Vollzeitäquivalente 

von 1% zu verzeichnen (+2% Arbeitnehmende). Damit zeigt sich eine Beschäftigtenentwicklung 

in Bremgarten von unter 10 % (Total +3% Beschäftigte), wie sich dies auch für die Region zeigt. 

Gegenüber der dem kantonalen Mittel eine leicht überdurchschnittliche Entwicklung. 

 

Fazit  

Die aktuelle Entwicklung zeigt für die Region MRK gegenüber dem kantonalen Durchschnitt 

eine leicht erhöhte Entwicklung, dies jedoch weiterhin auf eher tiefem Niveau. Zudem zeigt sich 

eine Abflachung der Kurve seit 2015. Aus dieser Entwicklung kann geschlossen werden, dass 

die Rahmen der Planung Oberebene hochgerechneten und geschätzten Zahlen weiterhin Gül-

tigkeit haben und sich diesbezüglich für die Integration der Planung in die Gesamtrevision keine 

neuen Erkenntnisse ergeben: 

 

Zitat aus Planungsbericht TZP Oberebene, Metron AG, S. 17 (Fazit): 

Die Kapazitäten von 1'200 bis 3'200 Arbeitsplätzen in der Region stehen einem abgeschätzten 

Bedarf von 2'100 Beschäftigten bis ins Jahr 2040 gegenüber. Dabei ist zu berücksichtigen, dass 

sich mehrere Beschäftige einen Arbeitsplatz teilen können (100% Vollzeitäquivalente aufgeteilt 

auf 2 oder 3 Beschäftigte), wodurch die Kapazitäten entsprechend grösser ausfallen. 

Ferner ist zu berücksichtigen, dass sich auch die Bedürfnisse bis ins Jahr 2040 durch techni-

sche Entwicklungen, die sich aus der fortschreitenden Automatisierung und Digitalisierung erge-

ben, verändern können. Derartige Entwicklungen, welche in genereller Weise Auswirkungen 
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haben auf den Flächenbedarf, die Anzahl Arbeitskräfte und den Wirtschaftsstandort Schweiz / 

Aargau / Bremgarten, dürften nach heutiger Einschätzung einen dämpfenden Einfluss auf die 

Nachfrage nach diesen Flächen haben. 

 

Auf die oben angesprochene Branchenentwicklung reagiert die Stadt Bremgarten, indem insbe-

sondere der öffentlichen Verkehrsanbindung der Arbeitszone Oberebene grösste Aufmerksam-

keit zuteil kommt, um die Voraussetzungen für ein breiteres Branchenspektrum zu schaffen. 

Insgesamt soll die Arbeitszone nach der Umzonung der 5.2 ha grossen Fläche in die Zone 

WAO eine Qualitätssteigerung erfahren und die Beschäftigtendichte im Gebiet gefördert wer-

den. Gemäss Stellungnahme des Regionalplanungsverbands MRK vom 18. April 2019 zum 

Räumlichen Entwicklungsleitbild REL kann dank der geplanten MIV-Erschliessung und unter 

der Bedingung einer guten ¥V-Erschliessung é das Gewerbeareal in Zukunft bedarfsgerecht in 

Bauparzellen unterteilt werden, die günstige Voraussetzungen für Arbeitsplätze mit erhöhter 

Dichte bieten. Die Neustrukturierung wird bewirken, dass auf 5 ha viel mehr Arbeitsplätze ent-

stehen werden als im jetzigen 10 ha grossen Areal.  

 

Die Details zu Strategie und Massnahmen der Stadt Bremgarten zur Stärkung der Arbeitszonen 

Obere Ebene finden sich unter Kapitel 4.2.4. 

 

 

Bedarfsnachweis Wohnnutzung 

Die im Räumlichen Entwicklungsleitbild REL definierte Entwicklungsstrategie der Stadt Brem-

garten basiert auf der Abschätzung des Innenentwicklungspotentials (Beilage B1). Für das Um-

zonungsgebiet Oberebene wurden die Daten aus dem Richtprojekt der Planung Oberebene 

übernommen. Die restlichen Werte wurden nach dem RIA-Prinzip anhand desrechtskräftigen 

Zonenregimes errechnet. 

 

Mit der Integration der Planung Oberebene erfolgte eine Verifizierung des Innenentwicklungspo-

tentials über das gesamte Gemeindegebiet gestützt auf die neuen Zonenzuweisungen gemäss 

neuem Bauzonenplanentwurf. Daraus ergaben sich nur unwesentliche Änderungen gegenüber 

den ursprünglichen Werten, da planerische Interventionen abgesehen von der Umzonung in der 

Oberebene fast ausschliesslich in Zonen mit geringem Bevölkerungspotential erfolgten. An der 

Entwicklungsstrategie gemäss REL (Beilage B2) wird weiterhin festgehalten. Die Umzonung der 

Arbeitszone Oberebene in die WAO ist darin bereits berücksichtigt und es ergeben sich auf-

grund der Überprüfung keine neuen Erkenntnisse, die eine Neubeurteilung erfordern oder einer 

Umzonung entgegenstehen würden. 

 

 

Abstimmung Siedlung und Verkehr, Erschliessung 

Zitat aus Planungsbericht TZP Oberebene, Metron AG, S. 35 (Abstimmung Siedlung und Ver-

kehr):  

Bei der Erschliessung des Areals ist die Leistungsfähigkeit der Anschlussknoten zu gewährleis-

ten. Für [das Areal] ist eine Erschliessung über den Knoten A vorgesehen [Abbildung nachfol-

gend]. Eine Erschliessung über den Knoten B wird aufgrund der technischen Umsetzbarkeit 

(Ausgestaltung Unterführung) nicht weiterverfolgt. Er kann aber langfristig eine Funktion für [é] 

den Fuss- und Radverkehr übernehmen und ist daher raumplanerisch als Option entsprechend 

zu berücksichtigen. Der Knoten C dient der Erschliessung der angrenzenden Arbeitszone und 
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eignet sich aufgrund der Geländemodellierung (Hangkante) nicht; im Notfall kann er als Notzu-

fahrt genutzt werden. 

 

 

Erschliessungssituation Gebiet Oberebene, Quelle: Metron AG, Planungsbericht zur Teiländerung Nutzungsplanung 

Oberebene 

Für das Gebiet Oberebene erfolgten Berechnungen und Hochrechnungen zum Verkehrsmen-

gengerüst, Fahrtenzahlen sowie eine Leistungsfähigkeitsberechnung am Knoten 

Oberebenestrasse / Luzernerstrasse für zwei Varianten bezüglich Gewerbeanteil (10% und 

5%). Zitat aus Planungsbericht TZP Oberebene, Metron AG, S. 38 (Leistungsfähigkeitsberech-

nung):  

Die Verkehrsqualitätsstufe des vorfahrtgeregelten Knotens wird gemäss SN 640022:1999 mit 

dem Programm KNOBEL berechnet. Verwendet werden die Verkehrsmengen aus [nachfolgen-

der] Tabelle. Die Ströme 1 und 2 werden auf einer Spur, die Ströme 7 und 8 auf getrennten 

Spuren (vorhandene Linksabbiegespur mit ca. fünf Aufstellplätzen) geführt. Die Ströme 4 und 6 

teilen sich eine Spur. Die Oberebenestrasse weist im Bereich des Knotens Richtung Wohlen 

eine Steigung von ca. 4 % auf. Bestimmend für die Leistungsfähigkeit ist der Linkseinbieger 

(Strom 4). [é]. Bei Variante B wird eine gute Qualitätsstufe (C) erreicht, bei Variante A eine 

ausreichende Qualitätsstufe (D). Mit einem um 10 % erhöhten Verkehrsaufkommen (Sensitivi-

tätsanalyse) ergibt sich bei beiden Varianten noch eine ausreichende Qualitätsstufe (D). Bei der 

Leistungsfähigkeitsberechnung nicht berücksichtigt ist die Strassenaufweitung der Einmündung 

im Bereich des Knotens (mit ca. zwei Aufstellplätzen für die Rechtseinbieger). Dies erhöht die 

tatsächliche Leistungsfähigkeit. 
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Verkehrsmengengerüst 2030 der werktäglichen Abendspitze (ASP) für den Anschlussknoten A; für Variante A und Vari-

ante B. Die Fahrten aus dem Gebiet «Oberebene» und dem Wydeweg werden analog zur Verkehrsverteilung in der 

Zählung 2008 zu 30 % Richtung Muri und zu 70 % Richtung Wohlen umgelegt. Quelle: Planungsbericht TZP Ober-

ebene, Metron AG, S.38 

Bei der vorgesehenen Erschliessung ist für den Anschlussknoten eine gute bis ausreichende 

Verkehrsqualitätsstufe (C-D) gewährleistet. Der vorgesehene Modal Split ist mit einer entspre-

chenden Erschliessung f¿r Fuss, Velo und ¥V sicherzustellen. [é] Bei weitergehenden Ent-

wicklungen im Bereich des Gebiets «Oberebene» respektive im Comolli-Areal sind ergänzende 

Erschliessungslösungen zu prüfen, vorzugsweise über Knoten C. 

 

 

Wartezeit Linkseinbieger und Qualitätsstufe nach SN 640022:1999 mit Verkehrsmengengerüst [für Variante A und Vari-

ante B]. 

Quelle: Planungsbericht TZP Oberebene, Metron AG, S.39 

Aktualisierungshinweis: Die Stadt Bremgarten beauftragte 2023 die Firma Metron AG mit der 

Neubeurteilung aufgrund neu ermittelter Verkehrszahlen. Die Analysen und Ergebnisse finden 

sich im Verkehrlichen Gutachten Wohn- und Arbeitszone Oberebene, Metron 2023 (Beilage 

B11). An dieser Stelle sei aus dem Gutachten zitiert: Insgesamt entstehen durch die Überbau-

ung des Areals WAO in beiden betrachteten Szenarien keinerlei Probleme mit den Leistungsfä-

higkeiten der Anschlussknoten. Der Verkehr kann zu jedem Zeitpunkt flüssig abgewickelt wer-

den. 

 

Dem Erreichen des vorgesehenen Modal Splits im Gebiet Oberebene dienen mehrere Mass-

nahmen gemäss Kommunalem Gesamtplan Verkehr (KGV), Vorgaben der Bau und Nutzungs-

ordnung BNO sowie nachgelagerte Planungen (zitierte Stellen aus Planungsbericht Teilände-

rung Oberebene in kursiver Schrift): 
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- Der MIV ist mittels Mobilitätskonzept und geeigneten Wohn-Arbeitsplatzformen zu reduzie-

ren. Knoten an das übergeordnete Strassennetz sind entsprechend Anzupassen (Einlenker, 

Länge Linksabbieger bzgl. Kapazität usw.). Eigentümer von Parkierungsanlagen mit mehr 

als 30 Parkfeldern für Motorfahrzeuge oder Vorhaben mit mehr als 30 Arbeitsplätzen können 

nach § 52 Abs. 3 BNO zu einem Mobilitätskonzept verpflichtet werden. 

- Das ÖV-System soll schrittweise (abgestimmt auf die bauliche Entwicklung im Planungsperi-

meter «Oberebene») erweitert und besser zugänglich gemacht werden. Dies kann insbeson-

dere über die Verbesserung der Zugänglichkeit zu Bushaltestellen sowie Bahnstationen [é] 

und insbesondere durch die Änderung der Linienführung der Buslinie 339 erreicht werden. 

Die Verbesserung des ÖV-Angebotes liegt im Interesse des gesamten Entwicklungsschwer-

punktes, da in grossen Teilen des ESP lediglich die Güteklasse D erreicht wird. Diese Mass-

nahmen manifestieren sich in den Zielsetzungen zum gestaltungsplanpflichtigen Gebiet 

Oberebene gemäss § 4 Abs. 10 BNO. Der Stadtrat hat im Rahmen der ÖV-Gesamtkonzep-

tion unter anderem beim Kanton (AVK/ÖV) die Änderung der Buslinie 339 in Abstimmung 

mit der Umsetzung des ESPs Oberebene zu ihren Lasten beantragt, Ausserdem hat er die 

AVK/VP gebeten, unter Ihrer Federführung die Erarbeitung eines Betriebs- und Gestaltungs-

konzepts anzugehen und im Jahr 2023 zu starten. 

- Fuss- und Radverkehr sind attraktiv, sicher, direkt und behindertenkonform zu gestalten. So-

wohl über den KGV als auch über die Zielvorgaben zur Sondernutzungsplanung im Gebiet 

Oberebene werden ein engmaschiges siedlungsinternes Fuss- und Radwegnetz sowie eine 

gute Anbindung an das bestehende Wegnetz gefordert und planerisch sichergestellt. Schul-

wege sind besonders zu berücksichtigen. 

 

 

Lärm 

Zitat aus Planungsbericht TZP Oberebene, Metron AG, S. 39 (Lärm): Das Areal ist am südli-

chen Rand vom Strassenlärm der Oberebenestrasse (Kantonsstrasse K260) betroffen. Als 

Grundlage [é] muss die Einhaltung der lªrmrechtlichen Anforderungen in Bezug auf den Stras-

senlärm (orange Pfeile) sowie der Lärm aus der angrenzenden Arbeitszone (mit blauen Linien 

symbolisiert) überprüft werden. 
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Die Umzonung von Bauzonen gilt nach Art. 24 Abs. 1 Umweltschutzgesetz (USG) nicht als 

Festlegung neuer Bauzonen. Somit muss die Einhaltung von Art. 29 Lärmschutzverordnung 

(LSV) nicht überprüft werden. 

 

Gemäss Kapitel 3.2 des Planungsberichts zur ursprünglichen Teiländerung Oberebene ist dem 

Areal die Empfindlichkeitsstufe III zugewiesen. Das Gebiet wurde vor 1986 eingezont. Die mas-

sgebenden Belastungsgrenzwerte sind gemäss Art. 30 LSV (Erschliessung von Bauzonen) die 

Planungswerte PW. Die Belastungsgrenzwerte sind grundsätzlich vor allen Fenstern von lärm-

empfindlichen Räumen einzuhalten, allerdings können Ausnahmen für kleine Teile von Bauzo-

nen gestattet werden (Art. 30 LSV). Gemäss Fazit sind Massnahmen notwendig, um Bewoh-

nende und Beschäftigte auf dem Gebiet "Oberebene" vor übermässigen Lärmbelastungen zu 

schützen. Wohnnutzungen können daher nicht direkt an der Oberebenestrasse angeordnet 

werden. Strassenzugewandte lärmempfindliche Räume bei Dienstleistung/Gewerbe sind im 

Rahmen einer Ausnahme gemäss Art. 30 LSV vertretbar. 

 

Der Planungsbericht nennt für einen bestmöglichen Lärmschutz Massnahmen, die im Rahmen 

weiterer Planungen zu prüfen sind. Aufgeführte Massnahmen sind eine Reduktion der signali-

sierten Geschwindigkeit von heute 60 km/h auf 50 km/h, die Anordnung von ausschliesslich 

Dienstleistung/Gewerbe (zum Beispiel Gewerbegebäuderiegel) direkt an der Oberebenstrasse 

oder eine strassenabgewandte Anordnung der lärmempfindlichen Räume. 

 

Mit einer Machbarkeitsstudie Lärm wurden die im Planungsbericht erläuterten Erkenntnisse 

plausibiliert. Hinsichtlich der Lärmemissionen aus der angrenzenden Arbeitszone kommt die 

Machbarkeitsstudie zum Schluss, dass ein detaillierter Lärmschutznachweis nach Anhang 6 

LSV zum jetzigen Projektstand nicht sinnvoll ist. Ein solcher soll nachgelagert auf Stufe Gestal-

tungsplan, allenfalls Baubewilligung erfolgen. Grundsätzlich werden aber keine Konflikte mit In-

dustrie- und Gewerbelärm erwartet. 

 

 

Aufnahme der WAO in Bauzonenplan und Bau- und Nutzungsordnung BNO 

Im Bauzonenplan bedeutet dies die Ausscheidung der Wohn- und Arbeitszone Oberebene 

(WAO) im Bereich der bisherigen Arbeitszone 2 (A2) sowie die Festlegung einer Gestaltungs-

planungspflicht über das gesamte Areal. Für die neue WAO wurden im Rahmen der Bereini-

gung aufgrund der Mitwirkung und abweichend von der an der Einwohnergemeindeversamm-

lung vorgelegten Version reduzierte Nutzungsmasse bei der Ausnützungsziffer, der Fassaden-

höhe und der Gesamthöhe festgelegt. 
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Neue Wohn- und Arbeitszone Oberebene WAO mit Gestaltungsplanungspflicht. 

Die Bestimmungen zur Zone WAO werden wie folgt in die BNO Bremgarten integriert: 

- Die Baumasse (§ 4) werden in § 6 BNO integriert. Aufgrund der Umsetzung der IVHB gelten 

neu die Fassadenhöhe und die Gesamthöhe. Da es sich um ein ehemaliges Abbaugebiet 

handelt kann der natürliche Geländeverlauf nicht mehr festgestellt werden. Das massge-

bende Terrain kann in einem Planungs- oder Baubewilligungsverfahren gestützt auf Anhang 

1 Bauverordnung BauV abweichend festgelegt werden. Es sind auf Stufe Nutzungsplanung 

keine weiteren Festlegungen erforderlich. 

- Die Nutzungsbestimmungen (§ 9a Abs. 1 bis 3) werden in § 11 BNO als Abs. 2 bis 4 inte-

griert unter Anpassung der Begriffe Gebäudehöhe und Firsthöhe zu Fassadenhöhe und Ge-

samthöhe.  

- Die Bestimmung bezüglich Richtprojekt und Varianzverfahren (§ 9b Abs. 1) ist in § 4 Abs. 4 

BNO enthalten und gilt für mehrere gestaltungsplanpflichtige Gebiete. Zielvorgaben für den 

Gestaltungsplan sind in § 4 Abs. 10 BNO festgelegt. 

 

Die Umzonung von Bauzonen gilt nach Art. 24 Abs. 1 Umweltschutzgesetz USG nicht als Aus-

scheidung neuer Bauzonen. Somit muss die Einhaltung von Art. 29 Lärmschutzverordnung LSV 

nicht überprüft werden.  
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4.2.4 Stärkung Arbeitszone Obere Ebene / Entwicklungsschwerpunkt Oberi Ebni 

Im Rahmen der Erarbeitung des REL definierte der Stadtrat Bremgarten die Strategie Arbeits-

zone Oberebene / ESP. Die Strategie verfolgt das Ziel, die Nutzung des Gebietes zu intensivie-

ren und dieses mit hochwertigen Industriebauten zu überbauen, weitere Betriebe mit einem 

ausgewogenen Mix von kleinen bis mittelgrosse Betrieben aus unterschiedlichen Industriezwei-

gen anzusiedeln und weitere rund 1ó000 Arbeitsplªtze zu schaffen.  

 

Um dies zu erreichen, verfolgt die Stadt Bremgarten gestützt auf das Hauptziel 4 des REL fol-

gende Massnahmen im Rahmen der Gesamtrevision: 

- Standorte in der Oberebene bzw. im Regionalen ESP Oberi Ebni sollen attraktiver werden. 

Einerseits wird das bereits ausgearbeitete Buskonzept überarbeitet und dabei das Gebiet 

Obere Ebene verstärkt eingebunden. Die Überarbeitung fokussiert auf eine gute Anbindung 

an den Bahnhof Bremgarten-West. Auch der Regionalplanungsverband MRK hielt in seiner 

Stellungnahme vom 18. April 2019 zur damaligen Teiländerung Oberebene fest, dass ein 

Ausbau des Angebots des ¥V é die Positionierung des ESPs Oberi Ebni stärken und die 

Standortqualität erhöhen würde. 

- Es soll mit einer besseren Anbindung an den öffentlichen Verkehr für die Zukunft eine 

Grundlage geschaffen werden, dass sich dereinst auch arbeitsplatzintensivere Nutzunge-

netablieren könnten (siehe Hinweis zum Buskonzept weiter unten).  

- Die Stadt Bremgarten macht sich im Rahmen der aktuellen Richtplanung dafür stark, die 

nach der geplanten Umzonung eines Teils der A2 in die WAO verbleibenden Flächen der Ar-

beitszone A1 und A2 als Arbeitszonen zu erhalten. Eine weitere Verminderung zu Gunsten 

einer Wohn- oder Mischnutzung ist nicht vorgesehen. Für deren positive Entwicklung im 

Sinne der Strategie gemäss REL wird ein Standortmanager beauftragt. Durch ein gezieltes 

Standortmanagement können Anreizsysteme entwickelt werden. 

- Die heute vorhanden Gewerbeflächen sind durch eine extensive Flächennutzung gekenn-

zeichnet. Gemäss den Handlungsanweisungen zum Hauptziel 4 (Massnahmen 19 ï 21) soll 

der regionalen Entwicklungsschwerpunkt von regionaler Bedeutung N° 18, Obere Ebni 

(Richtplankapitel S 1.3) weiterentwickelt werden. Hohe Priorität hat dabei die Ermöglichung 

von arbeitsplatzintensiven Nutzungen (APN) wie zum Beispiel Dienstleistungen, Büros, Ver-

waltungseinheiten (ohne Nutzungen mit hohem Güterverkehr und hohem Flächenbedarf) un-

ter genüglicher Anbindung an den öffentlichen Verkehr (siehe Hinweis zum Buskonzept wei-

ter unten). Weiter soll eine Kompensation der durch die TZP Oberebene wegfallenden Ar-

beitszonenflächen mit Arbeitsplatzzonen der 3. Dimension angestrebt werden. Unter dem 

Begriff Arbeitsplatzzone der 3. Dimension wird die Organisation von Gewerbeflächen auf 

mehreren Geschossen in einem Arbeitsplatzgebiet verstanden. Die Gewerbeflächen werden 

entsprechend nicht grundsätzlich extensiv in der Fläche organisiert, sondern ï wo sinnvoll 

und möglich - übereinander angeordnet werden. Die neue BNO enthält entsprechende 

Handlungsanweisungen (§§ 13 Abs. 5 und § 14 Abs. 6 BNO). 

- Die Stadt Bremgarten hat in der Vergangenheit bereits Studien zur Entwicklung der Arbeits-

zone angestossen und mitgestaltet, an diesem Vorgehen soll weiter festgehalten und nach 

Bedarf weiterentwickelt werden, dies auch gestützt auf die regionale Entwicklungsstrategie 

RES. 

- Die regionale Entwicklungsstrategie (RES), die durch den regionalen Planungsverband Mut-

schellen-Reusstal-Kelleramt (Repla MRK) ausgearbeitet wurde, liegt mit Beschlussdatum 

des Vorstands MRK vom 30. Juni 2022 vor.  
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- Hinsichtlich einer Verbesserung der Erschliessung des Entwicklungsschwerpunkts ESP mit 

dem öffentlichen Verkehr wurde zu Beginn der Planung auf die damals im kantonalen Richt-

plan als Vororientierung eingetragene Bahnhaltestelle Obere Ebene abgestützt. Im Bauzo-

nenplan würde die ausgeschiedene Grünzone eine direkte Fusswegverbindung von dieser 

Haltestelle zum Arbeitsplatz- und Umzonungsgebiet Oberebene sicherstellen. Inzwischen 

wurde jedoch der kantonale Richtplan überarbeitet und die Haltestelle Obere Ebene ist mit 

dieser Anpassung vom Juni 2023 nicht mehr enthalten. Damit muss die Verbesserung der 

ÖV-Erschliessung des Entwicklungsschwerpunkts óOberi Ebniô wie auch der Zone WAO mit-

tels Bus sichergestellt werden.  

 

Die Stadt Bremgarten beurteilt den Wegfall der bisher im Richtplan vorgesehenen Bahnhal-

testelle «Ober Ebene» als nicht nachvollziehbar. Dies teilte sie dem Regierungsrat mit 

Schreiben vom 4. Juli 2023 mit und forderte im Sinne einer Wiedererwägung, es sei am Ver-

bleib der Haltestelle Ober Ebene im Richtplan festzuhalten. Die Stadt sei überzeugt, dass 

der neu geplante Doppelspurausbau beide Bahnhaltestellen «Wohlen Bifang» und «Ober 

Ebene» ermögliche. die Beibehaltung der Haltestelle. Aus Sicht der Stadt solle der wirt-

schaftliche Entwicklungsschwerpunkte in der Ober Ebene Bremgarten bestmöglich durch 

den öffentlichen Verkehr erschlossen werden. Im Erläuterungsbericht zur Richtplanüberprü-

fung werde erwähnt, dass im Mehrjahresprogramm öV 2020 der Entscheid fiel, welche Hal-

testellen nicht mehr weiterverfolgt und welche neue Bahnhaltestellen aufgenommen werden 

sollen. Von einer Streichung der bisherigen Karteneinträge aus dem Richtplan werde jedoch 

im Programm nichts erwähnt.  

 

Der Richtplan sei ein langfristiges Raumplanungsinstrument und diene der Abstimmung von 

Siedlung und Verkehr und dürfe nicht dazu verwendet werden, bei der Güterabwägung von 

Bahnhaltestellen diese in der Richtplankarte zu streichen. Eine Beibehaltung der Bahnhalte-

stelle Ober Ebene im Richtplan wirke sich raumsichernd aus und verhelfe zur verbesserten 

Planung des kantonalen Entwicklungsschwerpunkts Ober Ebene. Gegebenenfalls sei der 

Eintrag der Bahnhaltestelle im kantonalen Richtplan im Zuge der nächsten Teilrevision bzw. 

falls eine Bahnhaltestelle zur Realisierung gelangen sollte wieder aufzunehmen. 

 

Die Stadt Bremgarten hat durch die Firma Metron Verkehrsplanung AG bereits die Studie 

Bremgarten-Buskonzept (13. Juni 2022) erarbeiten lassen (Beilage B9). Gemäss Ergebnis 

zur Busführung «Obere Ebni» bringt die vorgeschlagene, und bereits in einer früheren Stu-

die als Bestvariante ausgewiesene Anpassung der Linie 339, [é] zwei wesentliche Vorteile: 

- Verbesserung der Erschliessung des ESP «Oberi Ebni» 

- Erhöhung der Fahrplanstabilität der Linie 339, da die stauanfällige Umfahrung Bremgar-

ten nicht mehr befahren wird. 

Die Studie zeigt auf, dass eine Verbesserung der ÖV-Erschliessung unter anderem im Ge-

biet Obere Ebni möglich ist.  

Im Zuge einer Konkretisierung und Stärkung der Busstrategie soll unter anderem die Anbin-

dung der Arbeitsplatzzonen an die Siedlungszentren und die Bahnhaltestellen verbessert 

werden. 

 

- Hinweis Verkehrliches Gutachten: Für die Abschätzung der verkehrlichen Auswirkungen 

wurden die aktuellen Verkehrszahlen ermittelt und das ursprünglich erstellte 
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Verkehrsgutachten (Juni 2009) mit den heutigen Verkehrsbelastungen aktualisiert sowie die 

Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit der zwei Anschlussknoten neu beurteilt (Beilage 

B11). 

 

 

4.2.5 Grenz- und Gebäudeabstand in Gebieten mit kleinteiliger Parzellenstruktur 

Gestützt auf das Räumliche Entwicklungsleitbild REL werden in den Quartieren «Bären-

matt/Zelgli» und «Au» besondere Massnahmen ergriffen, um das Erscheinungsbild spezifischer 

Stadtteile und deren gewachsene Quartierstruktur in dem Sinne zu wahren, dass nicht zu 

grosse Bauvolumen in Bereichen mit kleinteiligen Parzellenstrukturen entstehen können, es sei 

denn es handle sich um ausreichend grosse Grundstücke. Im Vordergrund steht dabei die Kör-

nung der Bauten, jedoch nicht der Schutz der baulichen Substanz. Eine Verdichtung und Ent-

wicklung sollen dabei weiterhin gewährleistet bleiben. Die Zonenbestimmungen werden mit 

dem neuen Recht dahingehend präzisiert, dass bei zu kleinen Parzellen keine zu hohen Bauten 

erstellt werden können. 

 

Innerhalb der gelb bandierten Bereiche der Zonen WA3 (Au) und W3 (Bärenmatt/Zelgli) dürfen 

damit nach § 40 Abs. 2 der neuen BNO die Grenzabstände bei einer dreigeschossigen Bau-

weise (bzw. ab einer Fassadenhöhe von 7.5 m) neu nicht aufgehoben werden, dies auch dann 

nicht, wenn bestehenden Nachbarbauten im Unterabstand stehen. Weiter sind Arealüberbauun-

gen in diesen Bereichen nicht zulässig (§ 45 Abs. 1 nBNO). Ausgeschlossen von dieser Bestim-

mung sind gedeckte Erschliessungs- und Parkierungsanlagen bis zu einer Fassadenhöhe von 

2.5 m und bei begehbarem Dach bis zu einer Fassadenhöhe von 3.5 m. Die neue Bestimmung 

bezieht sich nicht auf den Gebäudeabstand, § 40 Abs. 3 nBNO bleibt anwendbar.  

 

  

Ausschnitte aus dem aktuellen Entwurf des Bauzonenplans 

 

4.2.6 Fassungsvermögen der Bauzone und Stand der Erschliessung 

Das berechnete Fassungsvermögen der Wohn- und Mischzonen (Zeithorizont 2040) liegt bei 

rund 9'860 Personen, das prognostiziere Wachstum bis zu diesem Zeitpunkt bei ca. 9ô840 Per-

sonen. Es besteht somit kein Bedarf an zusätzlichen Wohn- und Mischzonen. Der zu Beginn 

der Planungsarbeiten Anfang 2017 vorliegende Stand der Erschliessung ist nachfolgend in Plan 
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und Zahlen dargestellt. Inzwischen wurden mehrere grössere Wohnüberbauungen realisiert und 

bezogen, so dass per September 2022 eine Aktualisierung der hierauf basierenden Grundla-

gendokumente Potentialabschätzung - Innenentwicklung (Beilage B1) und das Räumliche Ent-

wicklungsleitbild REL (Beilagen B2) vorgenommen wurde. Der aktuelle Stand der Erschliessung 

(per September 2022) ist im separaten Themenplan Stand der Erschliessung (Beilage B5) dar-

gestellt. 

 

 

 

 

Stand der Erschliessung (Stand per 31.12.2018)  

 

Zonen zusammengefasst 

 

überbaut 
(in ha) 

nicht über-

baut (in ha) 

baureif 
(in ha) 

5 Jahre 
(in ha) 

langfristig 
(in ha) 

Total 
(in ha) 

Wohn- und Mischzonen 123.54   8.47   8.00 0.28 0.19  132.01 

Industriezonen   44.73 13.85 12.44 1.41 --   58.58 

Zone für öffentliche Bauten & Anlagen   68.43   2.14   1.68 -- 0.73    70.84 

Übrige   16.90 -- -- -- --   16.90 

Total 253.60 24.74 22.13 1.69 0.92  278.34 

Quelle: Bauzonenstatistik Stand der Erschliessung per 31.12.2017, BVU Abteilung Raumentwicklung 

Von den 24.74 ha noch nicht baulich genutzten Bauzonen fällt per Ende 2017 rund ein Drittel 

(8.47 ha) auf Wohnbauzonen, fast zwei Drittel liegen in Industrie-/Arbeitszonen, in der Zone für 

öffentliche Bauten und Anlagen besteht eine kompakt angeordnete Reserve von 2.14 ha. In Ka-

pitel 5.3.2 (Quantitative Siedlungsentwicklung) sind die Zahlen abgebildet, die sich aufgrund 
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des aktuellen Entwurfs des Bauzonenplans und einer Aktualisierung der Überbauten Grundstü-

cke per September 2022 ergeben. 

 

Das resultierende Bevölkerungspotential aus der inzwischen im Bau befindenden Überbauung 

Wydeweg ist in der Potentialabschätzung (Beilage B1) unter entsprechendem Titel ausgewie-

sen. Ebenfalls unter diesem Titel ist das Bevölkerungspotential des inzwischen überbauten Are-

als der ehemaligen Papierfabrik (Austrasse) und von weiteren kleineren Bauprojekten bereits 

bei der Erarbeitung der Grundlagendokumente B1 und B2 eingeflossen.  

 

Im Ortsteil Hermetschwil-Staffeln besteht in der zweigeschossigen Wohnzone am nördlichen 

Bauzonenrand eine grössere zusammenhängende Fläche an Hanglage, die in der Potentialab-

schätzung (Beilage B1) als Handlungsgebiet berücksichtigt wurde. Um eine hochwertige, an 

den Standort und die Topografie angepasste Überbauung sicherzustellen, wurden unter § 12 

Abs. 3 BNO entsprechende Bestimmungen aufgenommen. Auf die Festlegung einer Gestal-

tungsplanpflicht wurde verzichtet, da an der Lage keine allzu verdichtete, grossmassstäbliche 

Überbauung erwünscht ist, wie diese üblicherweise im Rahmen von Gestaltungsplanungen ent-

stehen. 

 

 

4.2.7 Zentrumsgebiet Bahnhofareal 

(Mitbericht der Planwerkstadt AG, Zürich) 

Das Bahnhofareal liegt am Bahnhof Bremgarten zwischen den Bahngeleisen und der Zürcher-

strasse und ist mit einer Gestaltungsplanpflicht belegt. Für das Areal zwischen den Gleisanla-

gen und der Zürcherstrasse existiert bereits ein rechtskräftiger Teilgestaltungsplan (Genehmi-

gung 31. März 2004), zudem wurde der westliche Teil des Gestaltungsplans bereits realisiert 

(City Center). Basierend auf einem Projektwettbewerb für einen Bushof und ein neues Bahn-

hofsgebäude auf dem östlichen Arealteil wird ein neuer Gestaltungsplan erstellt. Im Rahmen 

der Gesamtrevision Nutzungsplanung werden die Voraussetzungen für die nachgelagerten Pla-

nungsschritte gelegt.  

 

 

Planungsrechtliche Situation 

Gemäss kantonalem Richtplan, Kapitel S 1.3, Planungsanweisung 3.1, besteht ein kantonales 

Interesse an Bahnhofsgebieten und deren vielfältigen Nutzungen. Gemäss Planungsanweisung 

3.2 sind Bahnhofsgebiete städtebaulich als Orientierungspunkte zu konzipieren. Zu Beginn der 

Planungsarbeiten der Gesamtrevision wurden beim Kanton die zu berücksichtigen Grundlagen 

und Hinweise eingeholten, gemäss diesen ist eine konsequente Mobilisierung des Innenent-

wicklungspotenzials und der hochwertigen und wirkungsvollen Nutzung der Bauzonenreserven 

anzustreben. Aufgrund der sehr guten Anbindung an den öffentlichen Verkehr weisen Bahn-

hofsgebiete hohes Potenzial für die Verdichtung nach Innen auf (Auszug aus Hochwertige Sied-

lungsentwicklung nach innen, W3, Departement BVU). 

 

Vor diesem Hintergrund wurde im Räumlichen Entwicklungsleitbild REL der Stadt Bremgarten 

das Bahnhofsgebiet u. a. als Entwicklungsgebiet Wohnen definiert. Im Einzugsbereich des öf-

fentlichen Verkehrs, insbesondere der Bahnhofsgebiete Bremgarten und Bremgarten West soll 
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Wohnen mit einer hohen Dichte beibehalten und gefördert werden. Ein Hauptziel des REL ist 

zudem die qualitative innere Siedlungsentwicklung mit Abstimmung auf den Verkehr. 

 

Im kommunalen Gesamtplan Verkehr (KGV) ist ein Grundsatz, dass öffentliche Räume, welche 

naturgemäss häufig auch Verkehrsräume sind, für den Aufenthalt attraktiv, bewusst und klar ge-

staltet sind. Daraus wurden als konkrete planerische Massnahme die Raumgestaltung ausser-

halb der Altstadt für die Zürcherstrasse definiert. Dies basierend auf dem Rahmenplan Zür-

cherstrasse, welchen die Stadt Bremgarten 2014/15 erarbeiten liess.  

 

Entsprechend der übergeordneten und kommunalen Grundlagen ist die qualitative Entwicklung 

der Bahnhofsgebiete mit attraktiver Nutzungsmischung Gegenstand der Gesamtrevision und 

insbesondere der Vorlage für das Bahnhofsgebiet, welche nachfolgend beschrieben wird.  

 

 

Planungsprozess 

Mit dem 2014/15 erarbeiteten Rahmenplan Zürcherstrasse wurde eine Idee entwickelt, wie die-

ser zentrale Bremgarter Stadtraum in die Zukunft geführt werden kann. Die Stadt und verschie-

dene Stellen beim Kanton waren eng in die Erarbeitung eingebunden, zudem erfolgte eine Be-

teiligung der Bevölkerung im Rahmen einer Informationsveranstaltung. 2019 wurde das auf die-

sen Rahmenplan abgestützte Betriebs- und Gestaltungskonzept (BGK) für die Zürcherstrasse 

soweit fertiggestellt, dass für das Bahnhofsareal eine konsolidierte Basis vorliegt (vgl. 4.2.11). 

Sowohl der Rahmenplan wie auch das BGK bildeten die Basis für den 2020 durchgeführten 

Projektwettbewerb für den Bushof und das neue Bahnhofsgebäude. Die Förderung der bauli-

chen Verdichtung beim Bahnhof, an besterschlossener Lage, ist ein Entwicklungsziel des Rah-

menplans für die Zürcherstrasse. 

 

 

Schema Planungsprozess, Planwerkstadt AG 

Die Aargau Verkehr AG (AVA, privatrechtliches, regional verankertes Bahn- und Busunterneh-

men) möchte das bestehende Bahnhofsgebäude in Bremgarten durch einen Neubau mit mehr-

heitlich Wohnen und Büroräumlichkeiten in den oberen Geschossen sowie einzelnen Retail- 

und Gastroflächen im ersten Vollgeschoss ersetzen. 

2020 20212014 2022 2023

¥ff. Infoveranstaltung ¥ff. Ausstellung ¥ff. Infoveranstaltung 

Mitwirkung
Mitwirkung

Richtprojekt

Betriebs- und Gestaltungskonzept /Strassenprojekt Z¿rcherstrasse

Gesamtrevision Nutzungsplanung

Gestaltungsplan Bahnhofsareal

Projektierung und Ausf¿hrung Bahnhofsareal

Projektwettbewerb

Rahmenplan Z¿rcherstrasse
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Mit dem Ziel, an dieser zentralen Lage ein hochwertiges Projekt zu realisieren, entschied sich 

die AVA im Jahr 2020 einen einstufigen, anonymen Projektwettbewerb durchzuführen. Begleitet 

wurde der Wettbewerb von einem qualifizierten Preisgericht. Das Projekt «DROP BY» vom 

Team Schneider & Schneider Architekten AG / Hager Partner AG / Basler & Hofmann AG ging 

als Sieger aus dem Verfahren hervor und bildet die Grundlage für den neuen Gestaltungsplan. 

 

 

Visualisierung neue Bahnhofsgebäude und Busbahnhof,  

Schneider & Schneider Architekten ETH BSA SIA AG 

Umsetzung in der Nutzungsplanung 

In der vorliegenden Nutzungsplanung sollen die angestrebte hochwertige Entwicklung beim 

Bahnhofsareal mit einer Gestaltungsplanungspflicht sowie spezifischen Zielvorgaben erreicht 

werden und so die Voraussetzungen für nachgelagerten Planungsschritte gelegt werden. 

 

Unter § 4 Abs. 9 BNO werden konkrete Zielsetzungen und Vorgaben für das Bahnhofsareal auf-

geführt. Die qualitativen Zielsetzungen sind bereits in den Projektwettbewerb eingeflossen 

(siehe oben). Das Areal liegt am Bahnhof der S-Bahnlinie zwischen Wohlen und Dietikon, am 

Ausgangspunkt verschiedener Buslinien ins obere und untere Reusstal sowie in kurzer Fuss-

wegdistanz zur Altstadt von Bremgarten. Die ÖV-Erschliessung und die Versorgungssituation 

(Einkauf, Kultur und Freizeit) in Fussdistanz sind nahezu optimal. Für eine Reduktion der 

Pflichtparkfelder gelten § 43a BauV und § 52 Abs. 2 BNO. 

Quantitativ werden die maximal mögliche Ausnützungsziffer auf 2.3 und der minimale Gewerbe-

anteil auf 15 % festgelegt (§ 10 Abs. 3 BNO). Der minimale Gewerbeanteil bemisst sich am To-

tal der realisierten anrechenbaren Geschossfläche. 
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Die für das Gebiet maximal zulässige Ausnützungsziffer bewegt sich im Bereich der gemäss 

rechtskräftigen Gestaltungsplan aus dem Jahr 2004 zulässigen Ausnützungsziffer. Das City 

Center wurde bereits nach diesem Gestaltungsplan und der entsprechend zulässigen Dichte 

gebaut. Der Neubau der AVA fügt sich folglich in die bereits bestehende Dichte des City Cen-

ters ein. 

 

Gemäss der Analyse der bestehenden Dichten von Bremgarten weist das Bahnhofareal heute 

eine sehr tiefe Dichte auf (vgl. Kapitel 4.2.1). Mit der Erhöhung der Ausnützungsziffer gegen-

über der Ausnützung in der Kernzone wird es ermöglicht, dieses Potenzial auszuschöpfen und 

die Innenentwicklungsreserven zu mobilisieren. Gestützt auf die übergeordneten Grundlagen ist 

eine Erhöhung der Ausnützung an diesem Ort sinnvoll und gewollt. Der Wettbewerb zeigt zu-

dem, dass diese Dichte an diesem Ort städtebaulich verträglich ist.  

 

Mit dem Rahmenplan wurde die Lage der Bushaltestelle beim neuen Bahnhofsgebäude (vgl. 

Kapitel 4.2.11) festgelegt und mit dem BGK entsprechend präzisiert. Die Bushaltestelle nimmt 

einen Grossteil der möglichen Fläche des ersten Vollgeschosses ein, wo Gewerbeflächen pri-

mär angeordnet werden können (Belebung öffentlicher Raum). Für das Gebiet wird deshalb ein 

minimaler Gewerbeanteil von 15 % festgelegt.  

 

Mit § 10 Abs. 2 BNO werden im Gestaltungsplangebiet Gebäude mit einer maximalen Gesamt-

höhe von 27 m zugelassen. Voraussetzung dafür ist, dass dadurch eine städtebaulich einwand-

freie Lösung mit entsprechenden Freiflächen von hoher Qualität erreicht wird. Mit dem neu zu 

erarbeitenden Gestaltungsplan wird von dieser Bestimmung Gebrauch gemacht.  

 

Im vorliegenden Fall wurde im Rahmen des Projektwettbewerbs eine für diesen Ort städtebau-

lich überzeugende Höhenentwicklung der Neubauten auf dem Bahnhofsareal ausgelotet. Das 

Siegerprojekt mit einem Gebäude von 27 m sowie einem flachen zweigeschossigen Bau über 

dem Busbahnhof, besticht durch seine ortsbauliche Setzung mit der Schaffung eines prägenden 

und attraktiven Stadtraumes und Ankunftsortes für Bremgarten. 

 

Heute ist der Bahnhof städtebaulich nicht klar definiert. Aktuell wird das Bahnhofsgelände von 

höheren Gebäuden flankiert, dem Neubau des City Centers, dem Betriebsgebäude der AVA, 

den «Wohntürmen» auf dem Sunnemärt sowie einem höheren Wohngebäude an der Zürcher-

strasse (Staubli-Hochhaus). 

 

 

Schema-Schnitt Höhenentwicklung, Schneider & Schneider Architekten ETH BSA SIA AG, Planwerkstadt AG 
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Damit der neue Bahnhof städtebaulich gefasst wird, sieht der Entwurf einen weiteren Hoch-

punkt vor, der sich in der Dimension an den bestehenden Bauten orientiert, mit dem City Center 

und den umliegenden Bauten in einen Dialog tritt und so einen Raum aufspannt, welcher der 

stadträumlichen Bedeutung dieses Ortes künftig gerecht wird. 

 

Der neu definierte Raum wird als Gesamtes zur neuen, hochwertigen ÖV-Drehscheibe Brem-

gartens, auf dem zentral ein adressbildendes Bahnhofsgebäude zu stehen kommt, das als 

zweigeschossiges Dach über einem offen gestalteten, ersten Vollgeschoss mit Bushof und ÖV-

Infrastruktur in Erscheinung tritt.  

 

Die Gebäudehöhe von 27 m beim flankierenden Gebäude östlich, ermöglicht eine Ausbildung 

eines Bahnhofsraums mit hoher Qualität. Es wird ein attraktiver Stadtraum geschaffen, wie dies 

in den beschriebenen übergeordneten Grundlagen gefordert wird. Der Hochpunkt als räumliche 

Orientierung verleiht dem Ort seine städtebauliche Kraft.  

 

Mit der Festsetzung in der Bau- und Nutzungsordnung erhält der Gestaltungsplan die notwen-

dige Legitimation. Die Zielsetzungen sowie die Vorgaben für das Gebiet werden mit dem neu zu 

erstellenden Gestaltungsplan erfüllt.  

 

Um die Verträglichkeit der geplanten Höhenentwicklung beim Bahnhof Bremgarten mit den Zie-

len des Bundesinventars der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz ISOS zu prüfen, beauf-

tragte der Stadtrat Bremgarten im Rahmen des Mitwirkungsverfahrens Kunst- und Architektur-

historiker Michael Hanak aus Zürich, diese Frage mit einer entsprechenden Studie zu klären. 

Die Studie liegt mit Datum vom 5. September 2022 vor (Beilage B8). Das Gutachten kommt zu 

folgendem Schluss: ĂWie in vorliegendem Gutachten in der Analyse des aktuellen Ortsbilds 

nachgewiesen wird, besteht beim vorliegenden Neubauprojekt auf dem Bahnhofsareal Brem-

garten kein Widerspruch zu den ISOS-Erhaltungszielen und keine Beeinträchtigung des schüt-

zenswerten Ortsbilds. Die massgeblichen Erhaltungsziele werden eingehalten: Zum einen blei-

ben die wesentlichen Eigenschaften des Ortsbilds insgesamt erhalten, zum anderen wird die 

Altstadtsilhouette nicht konkurrenziert. Geschützte respektive schützenswerte Ortsbildbereiche 

oder -elemente werden nicht beeinträchtigt.» 

 

 

4.2.8 Zentrumsgebiet Bahnhof Bremgarten-West 

Im Richtplan ist der Wohnschwerpunkt Nr. 3 Bremgarten West (Bärenmattächer / Isenlauf) fest-

gesetzt. Dieses Potenzial gilt es im Sinne der vom Richtplan vorgegebenen Zielwerte und in Ab-

stimmung mit den kommunalen Entwicklungszielen zeitgerecht zu aktivieren. Die Stadt Brem-

garten sieht in Ihrer räumlichen Entwicklung gemäss REL die Umsetzung des Wohnschwer-

punktes sowie die Entwicklung des Bahnhofsgebietes Bremgarten-West vor. Im Rahmen der 

Gesamtrevision Nutzungsplanung werden die Voraussetzungen für nachgelagerte Planungs-

schritte gelegt.  

 

 

Wohnschwerpunkt WSP 

Aufgrund ihres hohen Entwicklungspotenzials und der guten Erschliessung sind einige Bahn-

hofsgebiete im kantonalen Richtplan als Wohnschwerpunkte (WSP) und als wirtschaftliche Ent-

wicklungsschwerpunkte (ESP) festgelegt, so auch das Gebiet um den Bahnhof Bremgarten-
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West. In Wohnschwerpunkten sind gemäss Richtplan S 1.9 Überbauungen mit hohen Dichten 

bei gleichzeitig hoher Wohnbauqualität sowie attraktiver Freiraumgestaltung zu realisieren. Ge-

stützt auf die Analyse des Innenentwicklungspotentials (Beilage B1) muss dieses Potential im 

Rahmen dieses Planungshorizonts vorerst nicht aktiviert werden. Der prognostizierte Bevölke-

rungszuwachs kann wie im Räumliche Entwicklungsleitbild (Beilage B2) festgehalten, über die 

drei unterschiedlichen Verdichtungsstrategien im Realisierungszeitraum aufgefangen werden. 

Eine Umsetzung des WSP ist deshalb im Rahmen der vorliegenden Gesamtrevision, gestützt 

auf das REL nicht explizit vorgesehen. Im Zusammenhang mit der Entwicklung des Wohn-

schwerpunktes sind Grundlagen- und Nachweisdokumente u.a. zur Abstimmung von Siedlung 

und Verkehr sowie über die vorgesehene bauliche und freiräumliche Entwicklung erforderlich. 

Die Entwicklung des WSP soll deshalb uns gestützt auf den Richtplan in einem grösseren Zu-

sammenhang mit der Entwicklung des Bahnhofsgebietes Bremgarten-West erfolgen. 

 

In Bezug auf die Festlegung des Entwicklungsschwerpunkts ESP und dessen Umsetzung in der 

Planung wird grundsätzlich auf die Ausführungen in Kapitel 4.2.4 verwiesen. Im Zusammen-

hang mit der beabsichtigten und auf den Richtplan (Kapitel 1.9 und 1.3) gestützten Entwicklung 

des Bahnhofsgebiets Bremgarten-West wird jedoch auch an dieser Stelle angemerkt, dass Nut-

zungen mit hohem Verkehrsaufkommen im ESP nicht zum Vornherein ausgeschlossen werden. 

Entsprechende Projekte haben umfangreichen Eignungskriterien zu genügen (Kriterienkatalog 

im Richtplantext S 1.3) und sind mit einer entsprechenden Interessensabwägung verbunden. 

Allfällig notwendige Anpassungen an der Nutzungsplanung (BNO und Bauzonenplan) wären im 

Bedarfsfall gestützt auf diese Abklärungen und Nachweise in einem der Nutzungsplanungsrevi-

sion nachgeschalteten Planungsverfahren festzusetzen (Zitat aus Kapitel 4.2.4).  

 

 

Bahnhofsgebiet Bremgarten-West 

Bahnhofsgebiete weisen nebst ihrer verkehrlichen Funktion oftmals ein hohes Potenzial für die 

hochwertige Siedlungsentwicklung nach innen auf. Sie sind für unterschiedliche Nutzungen wie 

Wohnen, Arbeiten oder Versorgung geeignet. Der Richtplan betont die grosse raumplanerische 

Bedeutung von Bahnhofsgebieten.  

(Auszug aus Hochwertige Siedlungsentwicklung nach innen, W3, Departement BVU) 

 

Da diese Räume durch ihre gute Erschliessung vielseitige und multifunktionale Entwicklungspo-

tenziale beispielsweise für Wohn-, Einkaufs- oder Arbeitsnutzung aufweisen, ist eine längerfris-

tig ausgerichtete und sorgfältige Planung ist äusserst sinnvoll. In dieser Funktion werden sie zu 

wichtigen öffentlichen Räumen und zentralen Orientierungspunkten. Es ist deshalb zentral, 

auch sozialräumlichen Aspekten wie einer hohen Aufenthaltsqualität, nutzbaren Freiräumen 

und der Schaffung einer Ortsidentität grosse Beachtung zu schenken. Bahnhofsgebiete eignen 

sich auch, um ein altersgerechtes Wohnangebot zu schaffen und damit der Herausforderung 

der gesellschaftlichen Alterung zu begegnen. Beim Bahnhofsgebiet Bremgarten-West ist auch 

die Stärkung der Funktion als Verkehrs-Drehscheibe ein zentrales Argument. Mit der zuneh-

menden Ausrichtung der Bahnhöfe auf eine multimodale Mobilität kann der Ortsteil Hermet-

schwil-Staffeln verkehrlich besser an das Stadtgebiet angeschlossen werden. 
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Umsetzung in der Nutzungsplanung 

Bevor die Umsetzung der räumlichen Entwicklungsziele aus dem REL in die kommunale Nut-

zungs- und Sondernutzungsplanung erfolgen kann, sind wie oben dargelegt spezifische Vertie-

fungen nötig, um beispielsweise präzise quantitative und typologische Vorgaben formulieren zu 

können. Mit einer Vertiefungsstudie können die für die Übertragung in die Nutzungsplanung nö-

tigen Grundlagen geschaffen werden. Wichtiger Bestandteil der Studie ist die Erstellung eines 

behördenanweisenden Instruments wie einem Entwicklungsrichtplan, welches als Scharnier 

zwischen der übergeordneten Gesamtschau (REL) und der räumlich differenzierten Nutzungs-

planung dient. In Bahnhofsgebieten mit ihren einleitend aufgezeigten vielfältigen Funktionen, 

Herausforderungen und Potenzialen ist dieser Zwischenschritt von grosser Wichtigkeit, insbe-

sondere auch zur Wahrung der verkehrlichen Funktionen im räumlichen Gesamtkontext.  

 

Im Bauzonenplan wird zu diesem Zweck über das Bahnhofsareal und die angrenzende Bebau-

ung an der Luzernerstrasse ein Bereich ausgeschieden, für den eine Pflicht zum Erlass eines 

Entwicklungsrichtplans festgelegt wird. Dieser ist auf der Basis eines qualitätsfördernden Ver-

fahrens im Sinne einer Vertiefungsstudie zu entwickeln (§ 5 Abs. 5 BNO).  

 

Hauptbestandteile des Qualitätsfördernden Verfahrens bzw. der Vertiefungsstudie bilden dabei 

die Entwicklung eines kohärenten und gebietsspezifischen Zukunftsbilds, die Skizzierung der 

räumlichen Entwicklung (Bebauung, Nutzungen, Freiräume, Verkehrsregime) sowie das Aufzei-

gen der weiteren Entwicklungsschritte. Diese Vorgaben werden in § 5 Abs. 6 BNO festgelegt. 

Die Ergebnisse werden im Entwicklungsrichtplan behördenverbindlich abgebildet.  

 

Im Vordergrund einer Vertiefungsstudie stehen gemäss Methodenpapier konzeptionelle Überle-

gungen, Variantendiskussionen und das Herausschälen der entscheidenden ortsbaulichen Ele-

mente. Die Vertiefungsstudie stellt eine Entscheidungsgrundlage für die Exekutive dar, anhand 

derer sie die weiteren Entwicklungsschritte plant. Gleichzeitig dient sie auch als Kommunikati-

onsinstrument und Katalysator für künftige Entwicklungen. 

 

Im Rahmen der vorliegenden Gesamtrevision der Nutzungsplanung werden nebst den be-

schriebenen Massnahmen in Bauzonenplan und BNO aus Gründen der Planbeständigkeit keine 

weiteren Änderungen vorgenommen. Eine Ausnahme bilden untergeordnete Änderungen im 

Sinne von Arrondierungen aufgrund der angepassten AV-Grundlage.  

 

Nach gängiger Praxis werden zudem Gleisanlagen nicht zoniert und werden als Verkehrsfläche 

aufgenommen. Das Ausschneiden der Gleisanlagen aus der Kernzone (neu Verkehrsfläche) ist 

deshalb nicht relevant hinsichtlich der Planbeständigkeit. Das Bauen innerhalb von Bahninfra-

strukturanlagen richtet sich nach Bundesrecht. 
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Ausschnitt aktueller Entwurf Bauzonenplan (oben) und Ausschnitt Änderungsplan (unten) 
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4.2.9 Rechtskräftige Erschliessungs- und Gestaltungspläne 

Für die im nachfolgenden Plan hellblau bandierten Flächen besteht eine Gestaltungsplanpflicht 

gemäss den rechtskräftigen Bauzonenplänen Bremgarten und Hermetschwil-Staffeln. Rote Flä-

chen zeigen die Bereiche rechtskräftiger Erschliessungspläne (bzw. kommunale Überbauungs-

pläne) auf, dunkelblaue Flächen die Bereiche rechtskräftiger Gestaltungspläne. Lage, Benen-

nung und Genehmigungsdatum bzw. Stand der Umsetzung sind nachfolgend aufgelistet.  

 

 

 

Übersichtsplan rechtsgültige Erschliessungs- und Gestaltungspläne 

Quelle: AGIS-Daten DBVU Abteilung Raumentwicklung  

 

Nr. Bezeichnung Standort Genehmigung Stand 

1 

 

Kommunaler Überbauungsplan 

ĂObere Ebeneñ 

Oberebenestrasse (K 260), 

Gebiete westlich der 

Oberebenestrasse 

EGV: 13.06.1985 

GrRat: 24.07.1987 

BVURO.0.0 

teilweise um-

gesetzt 

2 

 

Kommunaler Überbauungsplan 

ĂVogelsangñ 

Vogelsangstrasse EGV: 13.12.1973 

GrRat: 18.03.1975 

BVURO.0.0 

umgesetzt 

3 

 

Kommunaler Überbauungsplan 

ĂKapuzinerh¿gel / Wagenrainñ 

Birrenberger-, Wagenrain- 

und Oberebenestrasse (Süd), 

Kapuzinerhübel 

EGV: 13.12.1979 

GrRat: 02.09.1980 

BVURO.0.0 

umgesetzt 

4 

 

Kommunaler Überbauungsplan 

ĂIsenlaufstrasseñ 

Isenlauf / Meyerhof EGV: 17.06.1982 

GrRat: 29.03.1983 

BVURO.0.0 

umgesetzt 

  

 
















































































































































































































